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I.
Amtlicher
Teil


Bildung


Verwaltungsvorschriften
über
schulische
Zeugnisse

(VV-Zeugnisse
-
VVZeu)


Vom
24.
November
2011

Gz.:
14.7

53101


Auf
 Grund
 des
 §
 146
 des
 Brandenburgischen
 Schulgesetzes

vom
12.
April
1996
(GVBl.
I
S.
102)
bestimmt
die
Ministerin

für
Bildung,
Jugend
und
Sport:


Inhaltsverzeichnis


Abschnitt
1
 Allgemeine
Bestimmungen


1
  Formulare

2
  Allgemeine
Form
und
Gestaltungsvorschriften

3
  Unterschriftsberechtigung

4
  Form
der
Eintragung
von
Leistungen

5
  Weitere
allgemeine
Eintragungen

6
  Ausgabe
und
Verwahrung

7
  Ersatz
von
Zeugnissen


Abschnitt
2

 Besondere
 Vorschriften
 für
 die
 einzelnen

Zeugnisarten


8
 
 Zeugnisse
zum
Schulhalbjahr

9
 
 Zeugnisse
zum
Schuljahr

10
 
 Überweisungszeugnisse

11
 
 Abschluss
und
Abgangszeugnisse

12
 
 Bescheinigung
der
Fachhochschulreife

13
  Sonstige
 schulische
 Zeugnisse
 und
 zeugnisähnliche


Bescheinigungen

14
 
 Zeugnisse
an
Schulen
im
Siedlungsgebiet
der
Sorben


(Wenden)


Abschnitt
3

 Übergangs-
und
Schlussbestimmungen


15
  Übergangsbestimmungen

16
  InKraftTreten,
AußerKraftTreten


Anlagen


Anlage
1

 Festgelegte
Zeugniseintragungen


Anlage
2

 Grundwortschatz
 für
 die
 Erstellung
 von
 Zeugnis
sen
in
sorbischer
(wendischer)
Sprache


Anlage
01

Grundschule:


0101:
 Zeugnis
zum
Schulhalbjahr/Schuljahr
der
Jahrgangs
stufe
 1(bei
 schriftlichen
 Informationen
 zur
 Lern
entwicklung
auch
der
Jahrgangsstufen
2
bis
4)


0102:
 Zeugnis
 zum
 Schulhalbjahr/Schuljahr
 der
 Jahr
gangsstufen
2
bis
4


0103:
 Zeugnis
 zum
 Schulhalbjahr/Schuljahr
 der
 Jahr
gangsstufen
5
und
6


Anlage
02

Sekundarstufe
I:


0201:

 Zeugnis
 zum
 Schulhalbjahr/Schuljahr
 der
 Jahr
gangsstufen
7
und
8
der
Gesamtschule


0202:

 Zeugnis
 zum
 Schulhalbjahr/Schuljahr
 der
 Jahr
gangsstufen
9
und
10/I
der
Gesamtschule


022a

 Zeugnis
zum
Schuljahr
Jahrgangsstufe
10
der
Ge
samtschule


0203:

 Abgangszeugnis
der
Jahrgangsstufen
9
und
10
der

Gesamtschule


0204:

 Abschlusszeugnis
 in
 der
 Sekundarstufe
 I
 der
 Ge
samtschule


0205:

 Abgangszeugnis
der
Jahrgangsstufe
8
der
Gesamt
schule


0211:

 Zeugnis
 zum
 Schulhalbjahr/Schuljahr
 der
 Jahr
gangsstufen
7
bis
10/I
des
Gymnasiums


0211a

 Zeugnis
zum
Schuljahr
der
 Jahrgangsstufe
10
des

Gymnasiums


0212:

 Abgangszeugnis
 in
der
Sekundarstufe
I
des
Gym
nasiums


0213:

 Abschlusszeugnis
in
der
Sekundarstufe
I
des
Gym
nasiums


0231:

 Zeugnis
 zum
 Schulhalbjahr/Schuljahr
 der
 Jahr
gangsstufen
7/I
sowie
7/II
bis
10/I
(integratives
Sys
tem)
der
Oberschule


0231b:

 Zeugnis
 zum
 Schulhalbjahr/Schuljahr
 der
 Jahr
gangsstufen
9
und
10/I
für
Klassen,
die
an
Gesamt
schulen
gebildet
wurden
und
gemäß
Artikel
2
§§
2

und
4
des
Schulstrukturgesetzes
vom
16.
Dezem
ber
2004
(GVBl.
I
S.
462)
an
Oberschulen
fortge
führt
wurden
(geänderte
Gesamtschulen)


0232:

 Zeugnis
 zum
 Schulhalbjahr/Schuljahr
 der
 Jahr
gangsstufen
7/II
bis
10/I
(kooperatives
System)
der

Oberschule


0233:

 Abgangszeugnis
der
Oberschule
(integratives
Sys
tem)
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0233b:
 Abgangszeugnis
 für
 Klassen,
 die
 an
 Gesamtschu
len
gebildet
wurden
und
gemäß
Artikel
2
§§
2
und
4

des
Schulstrukturgesetzes
vom
16.
Dezember
2004

(GVBl.
I
S.
462)
an
Oberschulen
fortgeführt
wur
den
(geänderte
Gesamtschulen)


0234:
 Abgangszeugnis
der
Oberschule
(kooperatives
Sys
tem)


0235:
 Abschlusszeugnis
der
Oberschule
(integratives
Sys
tem)


0235a:
 Abschlusszeugnis
für
Klassen,
die
an
Gesamtschu
len
gebildet
wurden
und
gemäß
Artikel
2
§§
2
und
4

des
Schulstrukturgesetzes
vom
16.
Dezember
2004

(GVBl.
I
S.
462)
an
Oberschulen
fortgeführt
wur
den
(geänderte
Gesamtschulen)


0236:
 Abschlusszeugnis
 der
 Oberschule
 (kooperatives

System)


Anlage
03

gymnasiale
Oberstufe:


0301:

 Zeugnis
 zum
Schulhalbjahr
der
Einführungsphase

der
gymnasialen
Oberstufe
an
Gesamtschulen
und

beruflichen
 Gymnasien
 auf
 der
 Grundlage
 der

GymnasialeOberstufeVerordnung
vom
21.08.2009


0302:

 Zeugnis
 zum
 Schuljahr
 der
 Einführungsphase
 der

gymnasialen
Oberstufe
an
Gesamtschulen
und
be
ruflichen
Gymnasien
auf
der
Grundlage
der
Gym
nasialeOberstufeVerordnung
vom
21.08.2009


0303:

 Abschluss/Abgangszeugnis
der
Einführungsphase

der
gymnasialen
Oberstufe
an
Gesamtschulen
und

beruflichen
 Gymnasien
 auf
 der
 Grundlage
 der

GymnasialeOberstufeVerordnung
vom
21.08.2009


0304:

 Zeugnis
zum
Schulhalbjahr/Schuljahr
der
Qualifi
kationsphase
der
gymnasialen
Oberstufe
auf
 Grund
lage
 der
 GymnasialeOberstufeVerordnung
 vom

25.11.2008


0304a:

 Zeugnis
zum
Schulhalbjahr/Schuljahr
der
Qualifi
kationsphase
der
gymnasialen
Oberstufe
auf
 Grund
lage
 der
 GymnasialeOberstufeVerordnung
 vom

21.08.2009


0305:

 Abschluss/Abgangszeugnis
 der
 Qualifikations
phase
der
gymnasialen
Oberstufe
auf
Grundlage
der

GymnasialeOberstufeVerordnung
vom
25.11.2008


0305a:

 Abschluss/Abgangszeugnis
der
Qualifikationspha
se
der
gymnasialen
Oberstufe
auf
Grundlage
der
der

GymnasialeOberstufeVerordnung
vom
21.08.2009


0306:

 Zeugnis
der
allgemeinen
Hochschulreife
auf
Grund
lage
 der
 GymnasialeOberstufeVerordnung
 vom

25.11.2008


0306a:

 Zeugnis
der
allgemeinen
Hochschulreife
auf
Grund
lage
der
der
GymnasialeOberstufeVerordnung
vom

21.08.2009


Anlage
04

Berufsschule:


0401:

 Zeugnis
 des
 Bildungsganges
 zur
 Vermittlung
 des

schulischen
 Teiles
 einer
 Berufsausbildung
 nach

BBiG
oder
HwO


0402F:

 Abgangszeugnis
 des
 Bildungsganges
 zur
Vermitt
lung
des
schulischen
Teiles
einer
Berufsausbildung

nach
BBiG
oder
HwO
(Ausbildungsberufe
mit
ei
ner
 Stundentafel
 mit
 mehreren
 berufsbezogenen

Fächern)


0402L:

 Abgangszeugnis
 des
 Bildungsganges
 zur
Vermitt
lung
des
schulischen
Teiles
einer
Berufsausbildung

nach
BBiG
oder
HwO
(Ausbildungsberufe
mit
ei
ner
Stundentafel
mit
einem
berufsbezogenen
Fach

und
einem
Rahmenlehrplan
in
Lernfeldstruktur)


0403F:

 Abschlusszeugnis
des
Bildungsganges
zur
Vermitt
lung
des
schulischen
Teiles
einer
Berufsausbildung

nach
BBiG
oder
HwO
(Ausbildungsberufe
mit
ei
ner
 Stundentafel
 mit
 mehreren
 berufsbezogenen

Fächern)


0403L:

 Abschlusszeugnis
 des
 Bildungsganges
 zur
 Ver
mittlung
des
schulischen
Teiles
einer
Berufsausbil
dung
 nach
 BBiG
 oder
 HwO
 (Ausbildungsberufe

mit
einer
Stundentafel
mit
einem
berufsbezogenen

Fach
und
einem
Rahmenlehrplan
in
Lernfeldstruk
tur)


0404:

 Zeugnis
 über
die
Teilnahme
an
der
Zusatzqualifi
kation
zur
Technischen
Fachwirtin/zum
Technischen

Fachwirt


0411:

 Zeugnis
zum
Schulhalbjahr/Schuljahr
des
Bildungs
ganges
 zur
 Vertiefung
 der
 Allgemeinbildung
 und

Berufsorientierung
 oder
 Berufsvorbereitung
 und

Berufsausbildungsvorbereitung


0412:

 Abgangszeugnis
 des
 Bildungsganges
 zur
 Vertie
fung
der
Allgemeinbildung
und
Berufsorientierung

oder
 Berufsvorbereitung
 und
 Berufsausbildungs
vorbereitung


0413:

 Abschlusszeugnis
 des
 Bildungsganges
 zur
Vertie
fung
der
Allgemeinbildung
und
Berufsorientierung

oder
 Berufsvorbereitung
 und
 Berufsausbildungs
vorbereitung


0421:

 Zeugnis
zum
Schulhalbjahr/Schuljahr
der
Bildungs
gänge
 zur
 Vertiefung
 der
 Allgemeinbildung
 und

Berufsorientierung
 oder
 Berufsvorbereitung
 und

Berufsausbildungsvorbereitung
für
Jugendliche
mit

Arbeitsvertrag
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0422:

 Abgangszeugnis
der
Bildungsgänge
zur
Vertiefung

der
Allgemeinbildung
und
Berufsorientierung
oder

Berufsvorbereitung
 und
 Berufsausbildungsvorbe
reitung
für
Jugendliche
mit
Arbeitsvertrag


Anlage
05

Berufsfachschule:


0511:

 Zeugnis
zum
Schulhalbjahr/Schuljahr
des
Bildungs
ganges
 der
 Berufsfachschule
 zum
 Erwerb
 beruf
licher
Grundbildung
und
von
gleichgestellten
Ab
schlüssen
der
Sekundarstufe
I


0512:

 Abgangszeugnis
 des
 Bildungsganges
 der
 Berufs
fachschule
 zum
 Erwerb
 beruflicher
 Grundbildung

und
 von
 gleichgestellten
Abschlüssen
 der
 Sekun
darstufe
I


0513:

 Abschlusszeugnis
des
Bildungsganges
der
Berufs
fachschule
 zum
 Erwerb
 beruflicher
 Grundbildung

und
 von
 gleichgestellten
Abschlüssen
 der
 Sekun
darstufe
I


0521:

 Zeugnis
 zum
 Schulhalbjahr/Schuljahr
 der
 Berufs
fachschule
Soziales


0522:

 Abgangszeugnis
der
Berufsfachschule
Soziales


0523:

 Abschlusszeugnis
der
Berufsfachschule
Soziales


0524:

 Zeugnis
 der
 Nichtschülerprüfung
 der
 Berufsfach
schule
Soziales


0531:

 Zeugnis
zum
Schulhalbjahr/Schuljahr
der
Bildungs
gänge
der
Berufsfachschule
zum
Erwerb
eines
Be
rufsabschlusses
nach
Landesrecht


0532:

 Abgangszeugnis
 der
 Bildungsgänge
 der
 Berufs
fachschule
 zum
 Erwerb
 eines
 Berufsabschlusses

nach
Landesrecht


0533:

 Abschlusszeugnis
 der
 Berufsfachschule
 zum
 Er
werb
eines
Berufsabschlusses
nach
Landesrecht


0534:

 Zeugnis
 der
 Nichtschülerprüfung
 an
 der
 Berufs
fachschule
 zum
 Erwerb
 eines
 Berufsabschlusses

nach
Landesrecht


0541:

 Zeugnis
zum
Schulhalbjahr/Schuljahr
der
Bildungs
gänge
der
Berufsfachschule
zum
Erwerb
eines
Be
rufsabschlusses
nach
BBiG
oder
HwO


0542F:

 Abgangszeugnis
der
Bildungsgänge
der
Berufsfach
schule
 zum
 Erwerb
 eines
 Berufsabschlusses
 nach

BBiG
oder
HwO
(Ausbildungsberufe
mit
einer
Stun
dentafel
mit
mehreren
berufsbezogenen
Fächern)


0542L:

 Abgangszeugnis
 der
 Bildungsgänge
 der
 Berufs
fachschule
 zum
 Erwerb
 eines
 Berufsabschlusses

nach
BBiG
oder
HwO
(Ausbildungsberufe
mit
ei
ner
Stundentafel
mit
einem
berufsbezogenen
Fach

und
einem
Rahmenlehrplan
in
Lernfeldstruktur)


0543F:
 Abschlusszeugnis
 der
 Bildungsgänge
 der
 Berufs
fachschule
 zum
 Erwerb
 eines
 Berufsabschlusses

nach
BBiG
oder
HwO
(Ausbildungsberufe
mit
ei
ner
 Stundentafel
 mit
 mehreren
 berufsbezogenen

Fächern)


0543L:
 Abschlusszeugnis
 der
 Bildungsgänge
 der
 Berufs
fachschule
 zum
 Erwerb
 eines
 Berufsabschlusses

nach
BBiG
oder
HwO
(Ausbildungsberufe
mit
ei
ner
Stundentafel
mit
einem
berufsbezogenen
Fach

und
einem
Rahmenlehrplan
in
Lernfeldstruktur)


Anlage
06

Fachoberschule/Fachhochschulreife:


0601:

 Zeugnis
zum
Schulhalbjahr/Schuljahr
des
zweijäh
rigen
Bildungsganges
der
Fachoberschule
 in
Voll
zeitform


0602:

 Abgangszeugnis
des
zweijährigen
Bildungsganges

der
Fachoberschule
in
Vollzeitform


0603:

 Zeugnis
 der
 Fachhochschulreife
 des
 zweijährigen

Bildungsganges
der
Fachoberschule
in
Vollzeitform


0611:

 Zeugnis
zum
Schulhalbjahr/Schuljahr
des
einjähri
gen
 Bildungsganges
 der
 Fachoberschule
 in
 Voll
zeitform


0612:

 Abgangszeugnis
 des
 einjährigen
 Bildungsganges

der
Fachoberschule
in
Vollzeitform


0613:

 Zeugnis
 der
 Fachhochschulreife
 des
 einjährigen

Bildungsganges
der
Fachoberschule
in
Vollzeitform


0621:

 Zeugnis
zum
Schulhalbjahr/Schuljahr
des
zweijäh
rigen
 Bildungsganges
 der
 Fachoberschule
 in
Teil
zeitform


0622:

 Abgangszeugnis
des
zweijährigen
Bildungsganges

der
Fachoberschule
in
Teilzeitform


0623:

 Zeugnis
 der
 Fachhochschulreife
 des
 zweijährigen

Bildungsganges
der
Fachoberschule
in
Teilzeitform


0631:

 Zeugnis
zum
Schulhalbjahr/Schuljahr
des
Sonder
lehrganges
zum
Erwerb
der
Fachhochschulreife
für

Berechtigte
nach
dem
Bundesvertriebenengesetz
in

der
Fachrichtung
Wirtschaft
und
Verwaltung


0632:

 Abgangszeugnis
des
Sonderlehrganges
zum
Erwerb

der
 Fachhochschulreife
 für
 Berechtigte
 nach
 dem

Bundesvertriebenengesetz
in
der
Fachrichtung
Wirt
schaft
und
Verwaltung


0633:

 Zeugnis
 der
 Fachhochschulreife
 des
 Sonderlehr
ganges
zum
Erwerb
der
Fachhochschulreife
für
Be
rechtigte
 nach
 dem
 Bundesvertriebenengesetz
 in

der
Fachrichtung
Wirtschaft
und
Verwaltung


0641:

 Zeugnis
der
Nichtschülerprüfung
zum
Erwerb
der

Fachhochschulreife
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0651:

 Zeugnis
 der
 Fachhochschulreife
 bei
 zusätzlichem

Erwerb
in
beruflichen
Bildungsgängen
mit
Ausbil
dungsberufen
 nach
 BBiG
 oder
 HwO
 mit
 Berufen

nach
Landesrecht


Anlage
07

Fachschule:


0701:

 Zeugnis
zum
Schulhalbjahr/Schuljahr
der
Bildungs
gänge
der
Fachschule
Wirtschaft
und
Technik


0702:

 Abgangszeugnis
der
Bildungsgänge
der
Fachschu
le
Wirtschaft
und
Technik


0703:

 Abschlusszeugnis
der
Bildungsgänge
der
Fachschu
le
Wirtschaft
und
Technik


0704:

 Abschlusszeugnis
der
Nichtschülerprüfung
der
Fach
schule
Wirtschaft
und
Technik


0711:

 Zeugnis
zum
Schulhalbjahr/Schuljahr
der
Fachschu
le
für
Sozialwesen


0712:

 Abgangszeugnis
der
Fachschule
für
Sozialwesen


0713:

 Abschlusszeugnis
 der
Fachschule
 für
Sozialwesen


0714:

 Abschlusszeugnis
der
Nichtschülerprüfung
der
Fach
schule
für
Sozialwesen


Anlage
08

Doppelqualifizierende
Bildungsgänge:


0801:

 Zeugnis
zum
Schulhalbjahr/Schuljahr
im
Bildungs
gang
 zum
 Erwerb
 der
 Fachhochschulreife
 in
Ver
bindung
 mit
 einer
 Ausbildung
 nach
 BBiG
 oder

HwO


0802:

 Abgangszeugnis
im
Bildungsgang
zum
Erwerb
der

Fachhochschulreife
 in
Verbindung
 mit
 einer
Aus
bildung
nach
BBiG
oder
HwO


0803:

 Zeugnis
der
Fachhochschulreife
in
Verbindung
mit

einer
Ausbildung
nach
BBiG
oder
HwO


Anlage
09

Förderschule:


0901:
 
 Zeugnis
 zum
 Schulhalbjahr/Schuljahr
 der
 Jahr
gangsstufen
 1
 und
 2
 (bei
 Bewertung
 in
 Form

schriftlichen
 Informationen
 zur
 Lernentwicklung

auch
der
Jahrgangsstufen
3
und
4)
der
Schule
mit

dem
sonderpädagogischen
Förderschwerpunkt
„Ler
nen“


0902:

 Zeugnis
 zum
 Schulhalbjahr/Schuljahr
 der
 Jahr
gangsstufen
3
und
4
 (bei
Bewertung
 in
Form
von

Noten
auch
in
der
Jahrgangsstufe
2)
der
Schule
mit

dem
sonderpädagogischen
Förderschwerpunkt
„Ler
nen“


0904:
 Zeugnis
zum
Schulhalbjahr/Schuljahr
der
Jahrgangs
stufen
7
bis
10
der
Schule
mit
dem
sonderpädago
gischen
Förderschwerpunkt
„Lernen“


0905:
 Abgangszeugnis
 der
 Schule
 mit
 dem
 sonderpäda
gogischen
Förderschwerpunkt
„Lernen“


0906:
 Abschlusszeugnis
der
Schule
mit
dem
sonderpäda
gogischen
Förderschwerpunkt
„Lernen“



0907:
 Zeugnis
 zum
 Schulhalbjahr/Schuljahr
 der
 Schule

mit
dem
sonderpädagogischen
Förderschwerpunkt

„geistige
Entwicklung“


0908:
 Abschlusszeugnis
der
Schule
mit
dem
sonderpäda
gogischen
 Förderschwerpunkt
 „geistige
 Entwick
lung“


Anlage
10

Zweiter
Bildungsweg:


1001:

 Zeugnis
des
Vorkurses
in
Bildungsgängen
des
Zwei
ten
Bildungsweges


1011:

 Zeugnis
zum
Schulhalbjahr/Schuljahr
des
Bildungs
ganges
 zum
 nachträglichen
 Erwerb
 der
 Fachober
schulreife


1012:

 Abgangszeugnis
 des
 Bildungsganges
 zum
 nach
träglichen
Erwerb
der
Fachoberschulreife


1013:

 Abschlusszeugnis
 des
 Bildungsganges
 zum
 nach
träglichen
Erwerb
der
Fachoberschulreife


1021:

 Zeugnis
 zum
 Schulhalbjahr/Schuljahr
 der
 Einfüh
rungsphase
des
Bildungsganges
zum
nachträglichen

Erwerb
der
allgemeinen
Hochschulreife


1022:

 Abgangszeugnis
 der
 Einführungsphase
 des
 Bil
dungsganges
zum
nachträglichen
Erwerb
der
allge
meinen
Hochschulreife


1023:

 Zeugnis
 zum
 Schulhalbjahr/Schuljahr
 der
 Haupt
phase
des
Bildungsganges
zum
nachträglichen
Er
werb
der
allgemeinen
Hochschulreife


1024:

 Abgangszeugnis
der
Hauptphase
des
Bildungsgan
ges
 zum
 nachträglichen
 Erwerb
 der
 allgemeinen

Hochschulreife


1025:

 Zeugnis
der
allgemeinen
Hochschulreife
(nachträg
licher
Erwerb
in
Teilzeitform)


1026:

 Zeugnis
der
allgemeinen
Hochschulreife
(nachträg
licher
Erwerb
in
Vollzeitform)


1031

 Zeugnis
über
die
Einzelfachteilnahme
im
Telekol
leg


0903:
 Zeugnis
zum
Schulhalbjahr/Schuljahr
der
Jahrgangs 1032:
 Zeugnis
zum
Trimester
im
Telekolleg

stufen
5
und
6
der
Schule
mit
dem
sonderpädagogi
schen
Förderschwerpunkt
„Lernen“
 1033:
 Zeugnis
der
Fachoberschulreife
im
Telekolleg
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1034:
 Zeugnis
der
Fachhochschulreife
im
Telekolleg


Anlage
11

Nichtschülerprüfungen
für
allgemeinbildende
Ab
schlüsse:


1101:
 Zeugnis
 über
 den
 Erwerb
 eines
 Abschlusses
 der

Sekundarstufe
I
durch
eine
Nichtschülerprüfung


1111:
 Zeugnis
der
allgemeinen
Hochschulreife
für
Nicht
schüler


1121:
 Zeugnis
der
allgemeinen
Hochschulreife
für
Schü
lerinnen
und
Schüler
an
Waldorfschulen


1131:
 Bescheinigung
über
den
Erwerb
des
Latinum/Grae
cum
durch
eine
Nichtschülerprüfung


Anlage
12

Sonstige:


1211:

 Bescheinigung
über
die
nicht
bestandene
Probezeit

in
den
Bildungsgängen
der
Berufsfachschule


1221:

 Bescheinigung
Latinum/Graecum
(drei
Jahre
Pflicht
unterricht
und
Prüfung)


1222:

 Bescheinigung
Latinum/Graecum
(drei
Jahre
Pflicht
unterricht
und
Nichtbestehen
der
Prüfung)


1223:

 Bescheinigung
Latinum/Graecum
(vier
Jahre
Pflicht
unterricht)


1231:

 Bescheinigung
über
den
Erwerb
der
Fachhochschul
reife


1241:

 Bescheinigung
über
die
Teilnahme
und
das
Nicht
bestehen
einer
Nichtschülerprüfung


1251:

 Bescheinigung
über
die
Teilnahme
am
Zusatzange
bot
zum
Erwerb
der
Fachhochschulreife
in
Verbin
dung
mit
einer
Berufsausbildung


Anlage
 13
 
 Zweisprachige
 Zeugnisse
 für
 Schulen
 im
 Sied
lungsgebiet
der
Sorben
(Wenden)


1345:

 Zweisprachiges
Zeugnis
der
allgemeinen
Hochschul
reife


1345a:

 Zweisprachiges
 Zeugnis
 der
 allgemeinen
 Hoch
schulreife
auf
Grundlage
der
GOSTV
2009


Abschnitt
1

Allgemeine
Bestimmungen


1
-
Formulare


(1)
Die
Formulare
für
schulische
Zeugnisse
und
zeugnisähnli
che
Bescheinigungen
(Zeugnisse)
sind
im
Format
DIN
A
4
zu

fertigen.
Sofern
ein
Zeugnis
aus
drei
oder
vier
Seiten
besteht,

ist
es
im
Format
DIN
A
3,
gefaltet
auf
DIN
A
4,
zu
fertigen.
Es


können
abweichend
zwei
getrennte
Blätter
im
Format
DIN
A
4,

die
vorn
und
hinten
entsprechend
den
Vorgaben
der
jeweiligen

Seiten
zu
beschreiben
sind,
verwendet
werden.
In
diesem
Fall

sind
die
Blätter
oben
links
nach
hinten
zu
falten
und
zu
heften.

Auf
 der
 letzten
 Seite
 ist
 das
 Zeugnis
 so
 zu
 siegeln,
 dass
 das

Siegel
 auch
 die
 Faltung
 erfasst.
 Soweit
 ein
 Zeugnis
 aus
 zwei

Seiten
besteht,
kann
das
Zeugnis
doppelseitig
oder
auf
zwei
ge
trennten
Blättern,
die
entsprechend
den
Sätzen
4
und
5
zu
ver
binden
sind,
erstellt
werden.
Text
und
Darstellung,
die
Reihen
folge
der
Angaben
und
deren
Anordnung
wird
durch
die
Mus
terformulare
in
den
Anlagen
verbindlich
festgelegt.
In
den
Mus
tern
kursiv
dargestellte
Angaben
sind
in
Normalschrift
nur
zu

verwenden,
sofern
sie
benötigt
werden.
Erfolgt
zum
Schulhalb
jahr
 keine
 Bewertung
 des
Arbeits
 und
 Sozialverhaltens
 und

sind
die
 technischen
Voraussetzungen
gegeben,
kann
ein
 ein
seitiges
Zeugnis
erstellt
werden,
indem
auf
der
ersten
Seite
die

Angaben
 zum
Arbeits
 und
 Sozialverhalten
 entfallen
 und
 die

für
die
zweite
Seite
vorgesehenen
Angaben
auf
die
erste
Seite

übernommen
werden.


(2)
Zeugnisse
enthalten
das
Landeswappen.
Das
Wappen
ist
im

Schwarzweiß
oder
Mehrfarbdruck
zu
verwenden.
Für
die
Ge
staltung
gelten
die
Bestimmungen
des
Hoheitszeichengesetzes.

Soweit
genehmigte
Ersatzschulen
keine
eigenen
Formulare
ver
wenden,
nutzen
sie
die
Formulare
der
entsprechenden
Schulen

in
 öffentlicher
 Trägerschaft
 ohne
 das
 Landeswappen.
 Aner
kannte
 Ersatzschulen
 verwenden
 die
 Formulare
 der
 entspre
chenden
Schulen
 in
öffentlicher
Trägerschaft
mit
Landeswap
pen
 Verwenden
 anerkannte
 Ersatzschulen
 eigene
 Formulare,

insbesondere
unter
Nutzung
eines
eigenen
Wappens,
so
bedür
fen
 diese
 der
 Genehmigung
 durch
 das
 für
 Schule
 zuständige

Ministerium.


(3)
Die
Formulare
sind
vom
Schulträger
zur
Verfügung
zu
stel
len.
Statt
vorgefertigter
Formulare
können
auch
entsprechende

urkundenechte,
insbesondere
durch
Laserdrucker
erstellte
Com
puterausdrucke
auf
weißem
Papier
verwendet
werden.
Für
Ab
schlusszeugnisse
 kann
 Urkundenpapier
 (Elefantenhaut)
 ver
wendet
werden.


2
-
Allgemeine
Form-
und
Gestaltungsvorschriften


(1)
Alle
 Zeugnisse
 sind
 mit
 urkundenechten
 Schreibmitteln

handschriftlich
 oder
 durch
 entsprechende
 urkundenechte

Computeraus
 oder
 eindrucke
 auszufertigen.
 Die
 Zeugnis
ausfertigung
ist
Aufgabe
der
Klassenlehrkraft
oder
der
Tuto
rin
oder
des
Tutors.
Die
Schulleitung
kann
abweichende
Re
gelungen
treffen.
Es
sind
alle
im
Formular
geforderten
Anga
ben
 einzutragen.
Die
Möglichkeit
 nachträglicher
Zusätze
 ist

durch
 entsprechende
 Schreibweise
 oder
 Streichung
 auszu
schließen.
 Bei
 alternativen
 Setzungen
 ist
 Nichtzutreffendes

zu
streichen.


(2)
Auf
 dem
 Zeugnis
 kann
 neben
 dem
 Namen
 und
 der
 amt
lichen
 Bezeichnung
 ein
 ergänzender
 Hinweis
 auf
 das
 Profil

oder
die
besondere
Prägung
der
Schule
aufgenommen
werden,

wenn
 das
 staatliche
 Schulamt
 die
 Genehmigung
 zur
Verwen
dung
dieses
Hinweises
auf
dem
Zeugnis

erteilt
hat.
Das
staatli
che
Schulamt
hat
bei
der
Genehmigung
die
Übersichtlichkeit

und
die
Eindeutigkeit
des
Zeugnisses
zu
beachten.




299
Amtsblatt
des
Ministeriums
für
Bildung,
Jugend
und
Sport
–
Nr.
8
vom
29.
Dezember
2011


(3)
 In
 Zeugnissen
 darf
 weder
 radiert
 noch
 anderweitig
 korri
giert
werden.
Wird
vor
Ausgabe
des
Zeugnisses
ein
Fehler
ent
deckt,
ist
ein
neues
Zeugnis
auszufertigen.
Stellt
sich
ein
Feh
ler
erst
nach
Ausgabe
des
Zeugnisses
heraus,
ist
das
fehlerhafte

Zeugnis
einzuziehen
und
ein
neues
Zeugnis
zu
erstellen.


(4)
Sind
Eintragungen
auf
dem
Zeugnisformular
nicht
vollstän
dig
unterzubringen,
ist
ein
Beiblatt
gemäß
den
Vorgaben
in
An
lage
1
zu
verwenden.


3
-
Unterschriftsberechtigung


(1)
Zeugnisse
werden
von
der
Schulleiterin
oder
dem
Schullei
ter
und
von
der
Klassenlehrkraft
oder
der
Tutorin
oder
dem
Tu
tor
 eigenhändig
 in
 blauer
 Farbe
 unterschrieben.
 Abschluss
zeugnisse,
die
aufgrund
einer
bestandenen
Prüfung
erteilt
wer
den,
werden
von
der
den
Vorsitz
des
Prüfungsausschusses
füh
renden
 Person
 und
 der
 Schulleiterin
 oder
 dem
 Schulleiter
 ei
genhändig
 in
 blauer
 Farbe
 unterschrieben.
 Dies
 gilt
 nicht
 für

Abschlusszeugnisse
 der
 Sekundarstufe
 I.
 Die
 Schulleiterin

oder
der
Schulleiter
kann
die
Stellvertreterin
oder
den
Stellver
treter
oder
ein
anderes
Mitglied
der
Schulleitung
beauftragen,

die
Zeugnisse
mit
dem
Zusatz
in
Vertretung
in
der
Form
„i.
V.“

zu
unterschreiben.
Es
 ist
 in
 jedem
Fall
 sicher
zu
stellen,
dass

ein
Zeugnis
von
zwei
unterschiedlichen
Personen
unterschrie
ben
wird.
Ist
die
Unterschriftsberechtigung
nicht
sichergestellt,

bestimmt
das
staatliche
Schulamt
eine
Person.


(2)
 Führt
 die
 Person,
 die
 auf
 einem
 Zeugnisformular
 für
 die

Schulleitung
oder
als
beauftragte
Lehrkraft
(Zweiter
Bildungs
weg)
 für
 einen
 schulabschlussbezogenen
 Lehrgang
 an
 einer

Weiterbildungseinrichtung
 in
kommunaler
Trägerschaft
unter
schriftsberechtigt
 ist,
 gleichzeitig
den
Vorsitz
 eines
Prüfungs
ausschusses,
unterschreibt
an
dieser
Stelle
die
Stellvertreterin

oder
der
Stellvertreter
mit
dem
vorangestellten
Zusatz
„i.
V.“.


(3)
 Ist
 eine
 zur
 Unterschrift
 auf
 einem
 Zeugnis
 verpflichtete

Person
mit
der
oder
dem
Betroffenen
gemäß
§
1
und
3
des
Ver
waltungsverfahrensgesetzes
für
das
Land
Brandenburg
in
Ver
bindung
 mit
 §
 20
 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes
 (Bund)

verwandt,
so
muss
die
Unterschrift
durch
eine
andere
dazu
be
rechtigte
Person
mit
dem
vorangestellten
Zusatz
in
Vertretung

in
der
Form
„i.
V.“
geleistet
werden.


(4)
Wird
ein
Zeugnis
oder
eine
Bescheinigung
vom
staatlichen

Schulamt
 ausgestellt,
 unterschreibt
 die
 zuständige
 Schulrätin

oder
 der
 zuständige
 Schulrat.
 Zeugnisse
 von
 schulabschluss
bezogenen
 Lehrgängen
 an
 einer
Weiterbildungseinrichtung
 in

kommunaler
Trägerschaft
unterschreibt
die
beauftragte
Lehrkraft.


(5)
 An
 Oberstufenzentren
 werden
 Zeugnisse
 zum
 Ende
 des

Schulhalbjahres
und
zum
Ende
des
Schuljahres
von
der
Abtei
lungsleiterin
 oder
 dem
Abteilungsleiter
 und
 der
 Klassenlehr
kraft
unterzeichnet.


4
-
Form
der
Eintragung
von
Leistungen


(1)
Zeugnisnoten
werden
als
Ziffern
eingetragen.
Punktzahlen

werden
stets
zweistellig
angegeben.
In
Zeugnissen
der
Gesamt

schule
 ist
 in
 fachleistungsdifferenzierten
 Fächern
 vor
 dem

Wort
 „Kurs“
der
Buchstabe
 „E“
bei
 belegtem
Erweiterungs
kurs
im
Fach
oder
der
Buchstabe
„G“
bei
belegtem
Grundkurs

im
Fach
einzufügen.
In
Zeugnissen
der
Oberschule
ist
in
fach
leistungsdifferenzierten
 Fächern
 vor
 dem
 Wort
 „Kurs“
 der

Buchstabe
„A“
bei
belegtem
AKurs
im
Fach
oder
der
Buchsta
be
„B“
bei
belegtem
BKurs
im
Fach
einzufügen.


(2)
 Sofern
 im
 Zeugnisformular
 keine
 Fächer
 oder
 Lernfelder

eingefügt
sind,
werden
diese
entsprechend
der
Reihenfolge
in

der
Stundentafel
für
den
jeweiligen
Bildungsgang
eingetragen.

Es
sind
alle
in
dem
jeweiligen
Schulhalbjahr
oder
Schuljahr
be
legten
 Fächer
 oder
 gemäß
 den
 Bestimmungen
 der
 jeweiligen

Rechtsverordnung
für
den
Bildungsgang
(Bildungsgangverord
nung)
als
verbindlich
bewertete
Unterrichtsformen
einzutragen.

Gegebenenfalls
muss
hierfür
eine
zusätzliche
Zeile
vorgesehen

werden.
Sofern
 in
der
Sekundarstufe
 I
eine
Fremdsprache
als

bewerteter
 Wahlunterricht
 ab
 Jahrgangsstufe
 9
 belegt
 wurde,

ist
 nach
 der
 Fachbezeichnung
 der
 Zusatz
 „(Wahlunterricht)“

anzufügen.
 Sofern
 Wahlpflichtunterricht
 ab
 Jahrgangsstufe
 9

durchgeführt
 wird,
 erhalten
 die
 entsprechenden
 Fächer
 nach

der
 Fachbezeichnung
 den
 Zusatz
 „(Wahlpflichtunterricht)“.

Soweit
an
einer
Schule
mit
dem
sonderpädagogischen
Förder
schwerpunkt
„Lernen“
kein
Unterricht
 in
einer
Fremdsprache

erteilt
 wird,
 ist
 die
 entsprechende
 Angabe
 auf
 dem
 Zeugnis

nicht
aufzunehmen
oder
zu
streichen.


(3)
Werden
Fächer
 im
halbjährigen
Epochenunterricht
 erteilt,

ist
auf
dem
Zeugnis
nach
der
Fachbezeichnung
stets
der
Zusatz

„(epochal)“
 anzufügen.
 Erfolgt
 im
 ersten
 Schulhalbjahr
 kein

Unterricht,
 ist
das
Bewertungsfeld
durch
einen
Strich
zu
ent
werten.
 Erfolgt
 im
 zweiten
 Schulhalbjahr
 kein
 Unterricht,
 so

ist
die
Note
aus
dem
ersten
Schulhalbjahr
zu
übernehmen.


(4)
 Die
 Stelle
 der
 Note
 wird
 durch
 einen
 Strich
 entwertet,

wenn


a)

 eine
Befreiung
vom
Unterricht
im
jeweiligen
Fach
vorliegt,


b)

 die
 Leistungen
 einer
 Schülerin
 oder
 eines
 Schülers
 aus

Gründen
 längerer
 unverschuldeter
 Abwesenheit
 in
 einem

Fach
nicht
im
für
die
Zeugnisnote
ausreichenden
Umfang

bewertet
werden
können,


c)

 Fächer
aus
schulorganisatorischen
Gründen
nicht
oder
nicht

in
 dem
 Umfang
 erteilt
 werden,
 der
 eine
 Beurteilung
 der

Leistung
ermöglicht
oder


d)

 eine
Leistungsbewertung
oder
die
Bewertung
des
Arbeits
und
Sozialverhaltens
gemäß
den
Bestimmungen
der
jewei
ligen
 Bildungsgangverordnung
 oder
 der
 Eingliederungs
verordnung
nicht
erfolgte.


e)

 der
Wahlpflichtbereich
in
den
Bildungsgängen
der
Berufs
schule
 oder
 der
 Berufsfachschule
 zum
 Erwerb
 eines
 Be
rufsabschlusses
 nach
 dem
 Berufsbildungsgesetz
 oder
 der

Handwerksordnung
zur
Stützung,
Vertiefung
und
Erweite
rung
 des
 berufsübergreifenden
 oder
 berufsbezogenen
 ge
nutzt
werden.


(5)
Wird
mit
dem
Erwerb
der
allgemeinen
Hochschulreife
das
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Latinum
 oder
 Graecum
 erworben,
 erfolgt
 eine
 entsprechende

Eintragung
auf
der
Anlage
0305
unter
Nummer
4.


(6)
Für
die
Feststellung
des
Erwerbs
des
schulischen
Teils
der

Fachhochschulreife
 in
 den
 Bildungsgängen
 zum
 Erwerb
 und

zum
 nachträglichen
 Erwerb
 der
 allgemeinen
 Hochschulreife

werden
 in
 den
 festgelegten
 Fächern
 die
 jeweils
 erreichten

Punkte
der
beiden
Kurse
in
Klammern
gesetzt,
die
zur
Ermitt
lung
der
Punktsumme
hinzugezogen
wurden.


(7)
Zeugnisse
an
Schulen
mit
dem
sonderpädagogischen
För
derschwerpunkt
 „geistige
 Entwicklung“
 enthalten
 Beschrei
bungen
 der
 allgemeinen
 Persönlichkeitsentwicklung
 und
 der

erreichten
Lernfortschritte
in
Bezug
auf
alle
in
den
Unterrichts
vorgaben
enthaltenen
Lernfelder.
Die
Darstellung
der
Lernfort
schritte
für
die
einzelne
Schülerin
oder
den
einzelnen
Schüler

erfolgt
im
direkten
Vergleich
mit
den
Lernzielen,
die
im
indivi
duellen
Förderplan
beschrieben
worden
sind.
Negative
Wertun
gen
sind
zu
vermeiden.


5
-
Weitere
allgemeine
Eintragungen


(1)
In
das
Zeugnis
sind
unter
Bemerkungen
einzutragen


a)

 der
Erwerb


aa)

 eines
vor
der
Wiederholung
der
Jahrgangsstufe
10
er
reichten
höherwertigen
Abschlusses,


bb)

 von
 Fremdsprachenkenntnissen
 durch
 eine
 Feststel
lungsprüfung
aufgrund
der
Eingliederungsverordnung

gemäß
Anlage
1oder


cc)
 
 des
 schulischen
 Teiles
 der
 Fachhochschulreife
 auf

Abgangszeugnissen
 der
 Qualifikationsphase
 im
 Bil
dungsgang
 der
 gymnasialen
 Oberstufe
 und
 im
 Bil
dungsgang
zum
nachträglichen
Erwerb
der
allgemei
nen
 Hochschulreife
 im
 Zweiten
 Bildungsweg,
 ein
schließlich
 der
 erreichten
 Gesamtpunktzahl
 und
 der

mit
 einer
 Stelle
 hinter
 dem
 Komma
 ermittelten

Durchschnittsnote,


b)

 die
Teilnahme
an


aa)

 Begegnung
 mit
 fremden
 Sprachen
 im
 Bildungsgang

der
Grundschule
und
der
Schule
mit
dem
sonderpä
dagogischen
Förderschwerpunkt
„Lernen“,


bb)

 erweitertem
 Fremdsprachenunterricht,
 bilingualem

oder
 sorbischem
 (wendischem)
 Unterricht
 im
 Sach
fach
gemäß
Anlage
1,


cc)

 muttersprachlichem
Ergänzungsunterricht
in
der
Schu
le,


dd)

 Hausunterricht
 oder
 Krankenhausunterricht
 gemäß

Anlage
1,


c)

 die
 Dauer
 der
 Belegung
 der
 zweiten
 und
 gegebenenfalls

dritten
 Fremdsprache
 auf
 Abgangs
 und
 Abschlusszeug

nisse
der
Sekundarstufe
I
sowie
auf
Abgangszeugnissen
der

gymnasialen
Oberstufe
gemäß
Anlage
1,


d)

 Erläuterungen
 zu
 einzelnen
 Leistungen,
 soweit
 die
 VV
LRSR
dies
vorsehen,


e)

 Erläuterungen
 für
die
 fehlende
Leistungsbewertung
 in
 ei
nem
Fach
gemäß
Nummer
4
Absatz
4,


f)

 Festlegungen
der
Schulbehörden
im
Rahmen
einer
Ausnah
meentscheidung
im
Einzelfall
gemäß
einer
Bildungsgang
verordnung,
 soweit
 dies
 für
 die
 Eindeutigkeit
 des
 Erklä
rungsinhaltes
des
Zeugnisses
erforderlich
ist,


g)

 eine
Feststellung
gemäß
Nummer
8
Absatz
2,


h)

 die
Übernahme
einer
Note
aus
der
Einzelfachteilnahme
am

Telekolleg
gemäß
§
7
Absatz
2
der
Telekollegverordnung,


i)

 die
Vorversetzung
in
die
Jahrgangsstufe
11,
sofern
ein
Ab
schlusszeugnis
zu
erteilen
ist,


j)

 der
Vermerk
über
die
Versetzung
oder
Nichtversetzung
 in

die
 Jahrgangsstufe
 12
 an
 Gesamtschulen
 und
 beruflichen

Gymnasien
auf
dem
Abgangszeugnis
der
Einführungspha
se
der
gymnasialen
Oberstufe,
wenn
der
Abgang
zum
Ende

des
Schuljahres
erfolgt,


k)
 
 die
Teilnahme
am
Unterricht
 in
der
gymnasialen
Oberstufe

oder
den
Erwerb
eines
Abschlusses
der
Sekundarstufe
I
bei

vorzeitigem
Abgang
aus
dem
Bildungsgang
gemäß
Anlage
1,


l)
 
 der
 Hinweis
 für
 eine
 Versetzung,
 bei
 Nichtvorliegen
 der

Versetzungsvoraussetzungen
in
den
einzelnen
Fächern
(pä
dagogische
Versetzung),


m)
 zu
den
Abweichungen
der
 für
eine
Jahrgangsstufe
gelten
den
 Rahmenlehrplananforderungen
 gemäß
Anlage
 1
 oder


n)

 an
einem
Schulversuch,
 soweit
 sich
dieser
auf
den
Erklä
rungsinhalt
des
Zeugnisses
auswirkt


(2)
Auf
Wunsch
der
Eltern
oder
der
volljährigen
Schülerinnen

und
Schüler
sind
unter
Bemerkungen
einzutragen


a)

 die
Teilnahme


aa)

 am
 Wahlunterricht,
 an
 Arbeitsgemeinschaften
 und

Schülerwettbewerben,


bb)

 am
Förderunterricht,


cc)

 an
 einem
Schulversuch,
 soweit
 sich
dieser
nicht
 auf

den
Erklärungsinhalt
des
Zeugnisses
auswirkt,


dd)

 an
muttersprachlichem
Ergänzungsunterricht
bei
freien

Trägern,


ee)

 an
einem
Vorkurs
für
den
Bildungsgang,


b)

 die
 Übernahme
 von
 Funktionen
 in
 Mitwirkungsgremien,




301
Amtsblatt
des
Ministeriums
für
Bildung,
Jugend
und
Sport
–
Nr.
8
vom
29.
Dezember
2011


c)

 die
Dauer
der
Beurlaubung
für
einen
höchstens
einjährigen

Schulbesuch
 im
Ausland
auf
dem
Zeugnis
zum
Schuljahr

oder
zum
Schulhalbjahr,
in
das
die
Beurlaubung
fiel,


d)

 der
 Erwerb
 des
 KMKZertifikates
 für
 Fremdsprachen
 in

der
 beruflichen
 Bildung
 oder
 eines
 anderen
 anerkannten

Fremdsprachenzertifikats,


e)

 die
Wiederholung
der
Jahrgangsstufe
10
auf
Antrag
der
El
tern
oder
der
volljährigen
Schülerinnen
und
Schüler
oder


f)

 in
der
Sekundarstufe
I
die
Fächer
der
freiwilligen
Zusatz
prüfungen,


(3)
Versäumte
Unterrichtstage
und
Unterrichtsstunden
sind
ein
zutragen.
 Eine
 Kumulation
 versäumter
 Unterrichtsstunden
 zu

Unterrichtstagen
oder
die
Kumulation
von
Verspätungen
ist
un
zulässig.
Auf
Abgangs
und
Abschlusszeugnissen
und
gleichar
tigen
Bescheinigungen
sind
Unterrichtsversäumnisse
nicht
aus
zuweisen,
sofern
dies
nicht
ausdrücklich
auf
den
in
den
Anla
gen
beigefügten
Musterformularen
vorgesehen
ist.


(4)
In
Bildungsgängen
an
Oberstufenzentren
sind
unter
Bemer
kungen
einzutragen


a)

 ein
gleichgestellter
Abschluss
der
Sekundarstufe
I
in
beruf
lichen
Bildungsgängen
entsprechend
Anlage
1,


b)

 eine
Zusatzqualifikation
oder
gemäß
§
11
Absatz
3
der
Be
rufsschulverordnung
eine
Schwerpunktsetzung
oder
Infor
mation
zum
Wahlpflichtbereich,


c)
 
 die
Teilnahme
an
 fachpraktischen
Ausbildungen
 in
beruf
lichen
Bildungsgängen
und
deren
Ergebnis
in
der
Form
der

Feststellung
„erfolgreich/nicht erfolgreich besucht“,
sofern

sie
relevant
sind
für
Versetzungen
und
Abschlüsse,


d)
 
die
 Bewertung
 von
 Fremdsprachenleistungen
 für
 Schüle
rinnen
und
Schüler
im
Anfangsunterricht
des
Bildungsgan
ges
des
Berufsschule
oder
Berufsfachschule
in
Verbindung

mit
einer
Berufsausbildung
nach
BBiG
oder
HwO
und


e)
 
 Bausteine
oder
Kurse
ohne
zusätzliche
Leistungsangaben,

soweit
 in
 der
 Berufsfachschule
 nach
 Landesrecht
 die
 Fä
cher
entsprechend
untersetzt
werden.


(5)
Wird
die
Schulform
einer
Schule
geändert
und
werden
Klas
sen
oder
Jahrgangsstufen
weiterhin
nach
den
Rechts
und
Ver
waltungsvorschriften
 der
 bisherigen
 Schulform
 unterrichtet

(auslaufende
 Klassen
 und
 Jahrgangsstufen),
 ist
 dies
 auf
 dem

Zeugnis
gemäß
Satz
2
zu
vermerken.
Unter
Bemerkungen
 ist

folgende
 Formulierung
 aufzunehmen:
 „Es
 wurde
 eine
 Klasse

besucht,
 die
 in
 einer/einem …bisherige Schulform… gebildet

wurden
und
nach
den
 für
diese
Schulform
geltenden
Rechts
und
Verwaltungsvorschriften
 fortgeführt
 wurden
 (geänderte/s 
…bisherige Schulform…)“.
Auf
 den
 Zeugnissen
 auslaufender

Klassen
und
Jahrgangsstufen
kann
die
neue
Bezeichnung
und

der
Name
der
Schule
durch
den
Zusatz
„(geänderte/s … bishe
rige Schulform …)“
ergänzt
werden.


6
-
Ausgabe
und
Verwahrung


(1)
 Zeugnisse
 und
 Bescheinigungen
 sind
 in
 Urschrift
 auszu
händigen.
Eine
Kopie
ist
zu
den
Schülerakten
zu
nehmen.
Ko
pien
sind
als
solche
zu
kennzeichnen.


(2)
Abgangs
und
Abschlusszeugnisse
sind
zusammen
mit
ei
ner
 beglaubigten
 Kopie
 auszugeben.
 Eine
 Kopie
 ist
 zu
 den

Schülerakten
zu
nehmen.


(3)
Zeugnisse
erhalten
das
Datum
des
Ausgabetages,
sofern
in

Bildungsgangverordnungen
nichts
anderes
bestimmt
ist.


(4)
 Zeugnisse
 werden
 am
 letzten
 Unterrichtstag
 der
 Klasse

oder
des
Kurses
 im
Schulhalbjahr,
nach
Beendigung
der
Prü
fungen
 oder
 unverzüglich
 nach
 erfolgter
 Nachprüfung
 ausge
geben.
In
begründeten
Einzelfällen
kann
ein
Zeugnis
auch
vor
zeitig
ausgegeben
werden,
sofern
es
gemäß
der
Bildungsgang
verordnung
 erstellbar
 ist.
 Mit
 Genehmigung
 des
 staatlichen

Schulamtes
kann
am
Ende
der
 Jahrgangsstufe
6
die
Zeugnis
ausgabe
 im
 Verlauf
 der
 letzten
 Unterrichtswoche
 erfolgen,

wenn
 diese
 besonders
 gestaltet
 werden
 soll
 und
 auch
 danach

der
Besuch
des
Unterrichts
gewährleistet
ist.


(5)
 Ist
 am
Tage
 der
 Zeugnisausgabe
 eine
 Schülerin
 oder
 ein

Schüler
 aufgrund
 von
 Beurlaubung,
 Krankheit
 oder
 anderen

nicht
selbst
zu
vertretenden
Gründen
nicht
anwesend,
so
ist
das

Zeugnis
den
Eltern
oder
bei
Volljährigkeit
der
Schülerin
oder

dem
 Schüler
 in
 einem
 verschlossenen
 Umschlag
 zu
 übermit
teln.


(6)
Sollte
auf
Grund
einer
Beanstandung
der
Schulleiterin
oder

des
Schulleiters
gegen
einen
Beschluss
der
Klassenkonferenz

die
endgültige
Entscheidung
der
Schulbehörde
zum
Zeitpunkt

der
Zeugnisausgabe
noch
ausstehen,
wird
das
Zeugnis
erst
nach

Vorliegen
dieser
Entscheidung
ausgehändigt.


(7)
Ist
zum
Zeitpunkt
der
Aushändigung
des
Zeugnisses
bereits

eine
Nachprüfung
anberaumt,
wird
am
Ausgabetag
kein
Zeug
nis
 erteilt.
 Wurde
 bereits
 ein
 Zeugnis
 ausgegeben,
 ist
 es
 vor

Ausgabe
des
auf
Grund
der
Nachprüfung
zu
erteilenden
Zeug
nisses
einzuziehen.


(8)
Bei
Zeugnissen
zum
Schulhalbjahr
oder
zum
Schuljahr
ist

die
Kenntnisnahme
durch
die
Eltern
bei
minderjährigen
Schü
lerinnen
 und
 Schülern
 sowie
 durch
 die
Ausbildungsstätte
 bei

Schülerinnen
 und
 Schülern
 in
 einem
 Ausbildungsverhältnis

von
der
Klassenlehrkraft
zu
überprüfen.


7
-
Ersatz
von
Zeugnissen


(1)
Ersatz
für
zerstörte
oder
abhanden
gekommene
Zeugnisse

sowie
Ausfertigungen
für
Zeugnisse
bei
Namensänderung,
so
weit
 für
diese
ein
besonderes
Interesse
vorliegt,
wird
auf
An
trag
durch
die
das
Original
ausstellende
Schule
gefertigt.
Exi
stiert
die
ausstellende
Schule
nicht
mehr,
erfolgt
die
Ausferti
gung
durch
das
staatliche
Schulamt,
in
dessen
Aufsichtsbereich

die
ausstellende
Schule
lag.




302
 Amtsblatt
des
Ministeriums
für
Bildung,
Jugend
und
Sport
–
Nr.
8
vom
29.
Dezember
2011


(2)
Sind
Zweitschriften,
Kopien
oder
Durchschriften
nicht
vor
handen,
 so
 fertigt
 das
 staatliche
 Schulamt
 anhand
 sonstiger

Unterlagen
 wie
 Notenbüchern
 und
 Prüfungsunterlagen
 eine

Ausfertigung,
wenn
eine
eindeutige
Rekonstruktion
möglich
ist.


(3)
Über
die
Bezeichnung
des
Zeugnisses
ist
der
Begriff
„Aus
fertigung“
zu
setzen.
Auf
der
letzten
Seite
ist
die
Formulierung

„Diese
 Ausfertigung
 des
 Zeugnisses
 ist
 aufgrund
 folgender

Unterlagen
ausgestellt
worden:“
aufzunehmen.
Die
Unterlagen

sind
anzugeben.
Die
Ausfertigung
 ist
zu
siegeln,
mit
Ort
und

Datum
der
Ausfertigung
zu
versehen
und
durch
die
ausstellen
de
Person
eigenhändig
in
blauer
Farbe
zu
unterschreiben.


Abschnitt
2


Besondere
Vorschriften
für
die
einzelnen
Zeugnisarten



8
-
Zeugnisse
zum
Schulhalbjahr



(1)
Schülerinnen
und
Schüler
erhalten
zum
Ende
eines
Schul
halbjahres
 ein
 Zeugnis,
 soweit
 nicht
 durch
 die
 jeweilige
 Bil
dungsgangverordnung
 eine
 abweichende
 Bestimmung
 getrof
fen
oder
zugelassen
wird.


(2)
Ist
die
Versetzung
bereits
zu
diesem
Zeitpunkt
gefährdet,
so

ist
 ein
 entsprechender
 Hinweis
 unter
 „Bemerkungen“
 aufzu
nehmen,
bei
zweimaliger
Nichtversetzung
gegebenenfalls
auch

der
Hinweis
auf
ein
mögliches
Verlassen
des
Bildungsganges

oder
 der
 Schulform.
 Das
 weitere
Verfahren
 richtet
 sich
 nach

den
 Bestimmungen
 der
 jeweiligen
 Bildungsgangverordnung.


(3)
Wird
bereits
zu
diesem
Zeitpunkt
eine
Entscheidung
über

einen
Rücktritt,
das
Überspringen
einer
Jahrgangsstufe
oder
ei
ne
Vorversetzung
getroffen,
ist
entsprechend
Nummer
9
Absatz
3

oder
4
der
Vermerk
über
die
Vorversetzung
oder
das
Übersprin
gen
unter
Hinzufügung
des
 jeweiligen
Schulhalbjahres
einzu
tragen.
 Ein
 Rücktritt
 ist
 durch
 Ergänzung
 „Rücktritt
 in
 Jahr
gangsstufe“
und
Streichung
von
Nichtzutreffendem
an
der
glei
chen
Stelle
des
Zeugnisses
zu
vermerken.
Erfolgt
die
Entschei
dung
der
Klassenkonferenz
erst
nach
Ausgabe
des
Halbjahres
zeugnisses,
wird
ein
neues
Zeugnis
mit
dem
neuen
Ausgabeda
tum
ausgegeben.


9
-
Zeugnisse
zum
Schuljahr


(1)
Schülerinnen
und
Schüler
erhalten
zum
Ende
des
Schuljah
res
ein
Zeugnis.


(2)
Die
Angabe
 
„zweite
Schulhalbjahr“
 ist
nur
dann
auf
den

Zeugnissen
anzugeben,
wenn
die
das
Schuljahr
abschließenden

Leistungsbewertungen
(Jahresendnoten)
allein
aus
den
im
zwei
ten
 Schulhalbjahr
 erbrachten
 Leistungen
 gebildet
 werden.
 Im

Übrigen
ist
die
Halbjahresangabe
zu
streichen.


(3)
Der
Vermerk
über
die
Versetzung
erhält
in
allen
Bildungs
gängen
nur
die
Formulierung
„versetzt“
oder
„nicht
versetzt“

oder
zusätzlich
die
Formulierung
„vorversetzt
in
die
Jahrgangs
stufe
___“
oder
„querversetzt
in
die
Jahrgangsstufe
___“.


(4)
Der
Vermerk
über
das
Aufrücken
in
allen
Bildungsgängen

erhält
die
Formulierung
„aufgerückt“,
„wiederholt“
oder
„über

springt“.
 Soweit
 eine
 Schülerin
 oder
 ein
 Schüler
 die
 flexible

Eingangsphase
 im
 dritten
 Schulbesuchsjahr
 besucht,
 enthält

der
Vermerk
über
das
Aufrücken
am
Ende
des
zweiten
Schul
besuchsjahres
die
Formulierung
„verweilt“.


(5)
In
den
Zeugnissen
am
Ende
der
Jahrgangsstufe
9
und
10
in

den
 Bildungsgängen
 der
 Sekundarstufe
 I
 ist
 der
 jeweils
 er
reichte
Abschluss
einzutragen.


10
-
Überweisungszeugnisse


(1)
Ein
Überweisungszeugnis
wird
ausgestellt,
wenn
die
Schü
lerin
 oder
 der
 Schüler
 innerhalb
 einer
 Schulstufe
 die
 Schule

wechselt
und
seit
der
letzten
Zeugniserstellung
wenigstens
drei

Monate
vergangen
sind.
In
den
Bildungsgängen
der
Sekundar
stufe
II
wird
ein
Überweisungszeugnis
erst
ausgestellt,
wenn
die

Fortführung
des
Schulbesuchs
durch
eine
schriftliche
Aufnah
mebestätigung
 der
 aufnehmenden
 Schule
 nachgewiesen
 wird.


(2)
Es
ist
jeweils
das
Halbjahreszeugnis/Jahreszeugnis
der
Jahr
gangsstufe
 zu
 verwenden,
 in
 der
 sich
 die
 Schülerin
 oder
 der

Schüler
zum
Zeitpunkt
des
Schulwechsels
befindet.
Die
jewei
lige
Überschrift
 ist
 in
die
Überschrift
„Überweisungszeugnis“

zu
ändern.
Soweit
das
Zeugnis
einen
Versetzungsvermerk
vor
sieht,
ist
dieser
nur
auszufüllen,
wenn
der
Schulwechsel
zu
ei
nem
Zeitpunkt
erfolgt,
zu
dem
auch
eine
Versetzungsentschei
dung
zu
treffen
ist.
Im
Übrigen
ist
das
vorgesehene
Feld
mit
ei
nem
Strich
zu
entwerten.
Enthält
das
Zeugnis
darüber
hinaus

Felder,
für
deren
Ausfüllung
zum
Zeitpunkt
des
Schulwechsels

keine
ausreichenden
Grundlagen
bestehen,
sind
diese
ebenfalls

mit
einem
Strich
zu
entwerten.


11
-
Abschluss-
und
Abgangszeugnisse


(1)
In
ein
Abgangszeugnis,
das
innerhalb
der
ersten
drei
Mona
te
nach
der
Ausgabe
 eines
 Jahres
 oder
Halbjahreszeugnisses

ausgegeben
 werden
 soll,
 werden
 in
 der
 Regel
 die
 Noten
 des

vorangegangenen
Zeugnisses
übertragen.


(2)
 Ein
Abschlusszeugnis
 erhält,
 wer
 einen
 Bildungsgang
 er
folgreich
 abgeschlossen
 hat
 oder
 eine
 Abschlussprüfung
 be
standen
hat
und
die
Schule
verlässt.
In
der
Sekundarstufe
I
gilt

dies,
wenn
ein
nach
der
Jahrgangsstufe
10
erreichbarer
Abschluss

erlangt
wurde.


(3)
Wer
als
Schülerin
oder
Schüler
in
der
gymnasialen
Oberstu
fe
kein
Abschlusszeugnis
nach
der
Jahrgangsstufe
10
erhalten

hat,
erhält


a)

 bei
Abgang
aus
der
Einführungsphase
innerhalb
der
ersten

drei
 Monate
 nach
 Ausgabe
 des
 letzten
 Zeugnisses
 zum

Schuljahr
ein
Abschlusszeugnis
der
Jahrgangsstufe
10
ge
gen
 Abgabe
 seines
 Zeugnisses
 zum
 Schuljahr
 der
 Jahr
gangsstufe
10
mit
einer
Bemerkung
gemäß
Nummer
5
Ab
satz
1
Buchstabe
q
in
Verbindung
mit
Anlage
1,


b)

 bei
Abgang
ohne
einen
höherwertigen
Abschluss
erlangt
zu

haben,
 das
 entsprechende
 Abgangszeugnis
 mit
 einer
 Be
merkung
gemäß
Nummer
5
Absatz
1
Buchstabe
q
in
Ver
bindung
mit
Anlage
1.
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(4)
Schülerinnen
und
Schüler,
die
im
gemeinsamen
Unterricht

nach
den
Rahmenlehrplänen
der
Schule
mit
dem
sonderpäda
gogischen
 Förderschwerpunkt
 „Lernen“
 unterrichtet
 wurden,

erhalten
 auch
 dann
 ein
 Abschlusszeugnis
 der
 allgemeinen

Schule,
wenn
dort
der
Abschluss
Schule
mit
dem
sonderpäda
gogischen
Förderschwerpunkt
„Lernen“
erreicht
wurde.
Dieser

Abschluss
 ist
an
der
 für
die
Abschlüsse
der
besuchten
Schul
form
vorgesehenen
Stelle
einzutragen.
Name
und
amtliche
Be
zeichnung
der
Schule
sind
durch
die
Eintragung
„im
gemeinsa
men
Unterricht“
zu
ergänzen.


(5)
 Abschluss
 und
 Abgangszeugnisse
 dürfen
 unter
 „Bemer
kungen“
 keine
 Eintragungen
 enthalten,
 die
 für
 die
 Schülerin

oder
den
Schüler
nachteilig
sein
können.


(6)
 In
Abschluss
 und
Abgangszeugnissen
 ist
 der
 jeweils
 er
reichte
Abschluss
einzutragen.
Dies
gilt
nur
dann,
wenn
dieser

oder
 ein
 höherwertiger
Abschluss
 nicht
 bereits
 vorher
 erwor
ben
wurde.
Die
 in
 den
Formularen
kursiv
vorgegebenen
For
mulierungen
sind
zu
verwenden.


(7)
Wird
nach
Ausgabe
eines
Abschluss
oder
Abgangszeugnis
ses
die
Wiederholung
der
letzten
Jahrgangsstufe
an
einer
Schu
le
 gestattet,
 so
 ist
 dieses
 Zeugnis
 einzuziehen
 und
 durch
 ein

Zeugnis
zum
Schuljahr
zu
ersetzen.
Bereits
vergebene
Abschlüs
se
sind
unter
Bemerkungen
aufzunehmen.
Wird
im
Wiederho
lungsjahr
ein
gleich
oder
höherwertiger
Abschluss
in
der
Se
kundarstufe
 I
 nicht
 erworben,
 so
 ist
 ein
Abschluss
 oder
Ab
gangszeugnis
mit
dem
im
vorherigen
Schuljahr
erreichten
Ab
schluss
 zu
 erteilen
 und
 unter
 Bemerkungen
 auf
 das
 Zeugnis

mit
dem
höherwertigen
Abschluss
hinzuweisen.


(8)
Abschluss
und
Abgangszeugnisse
erhalten
das
Siegel
des

Schulträgers
oder
das
Schulsiegel,
soweit
nicht
das
Siegel
einer

Schulbehörde
zu
setzen
ist.


(9)
An
Oberstufenzentren
sind
in
den
beruflichen
Bildungsgän
gen
auch
die
Fächer
und
Lernfelder
einzutragen,
die
bereits
in

vorangegangenen
Schuljahren
abgeschlossen
wurden.


12
-
Bescheinigung
der
Fachhochschulreife


(1)
Nach
Erwerb
des
schulischen
Teiles
der
Fachhochschulreife

kann
 auf
Antrag
die
Fachhochschulreife
 erteilt
werden,
wenn

mindestens
eine
im
Umfang
und
Ausgestaltung
der
fachprakti
schen
 Ausbildung
 der
 Fachoberschule
 entsprechende
 Ausbil
dung
 oder
 eine
 Berufsausbildung
 nachgewiesen
 wird.
 Dem

Antrag
sind
 das
Zeugnis,
auf
dem
der
Erwerb
des
schulischen

Teiles
der
Fachhochschulreife
vermerkt
ist,
und
entsprechende

Nachweise
über
die
ausreichende
berufliche
Bildung
beizufü
gen.
Der
Antrag
ist
bei
dem
staatlichen
Schulamt
zu
stellen,
in

dessen
Aufsichtsbereich
 die
Antragstellerin
 oder
 der
Antrag
steller
zum
Zeitpunkt
der
Antragstellung
die
Wohnung
hat.


(2)
Als
ausreichende
fachpraktische
Ausbildung
gelten


a)

 ein
mindestens
einjähriges
berufliches
Praktikum,

b)

 ein
mindestens
einjähriges
Beschäftigungsverhältnis,

c)

 eine
mindestens
einjährige
praktische
Tätigkeit
im
Rahmen


eines
Ausbildungsverhältnisses,


d)

 ein
freiwilliges
zwölfmonatiges
soziales
oder
ökologisches

Jahr,
ein
Bundesfreiwilligendienst
oder
ein
anderer
minde
stens
einjähriger
Freiwilligendienst


soweit
der
von
der
Fachoberschul
und
Fachhochschulreifever
ordnung
vorgesehenen
Stundenumfang
für
eine
fachpraktische

Ausbildung
nachgewiesen
wird.
Die
Voraussetzung
gemäß
den

Buchstaben
a
bis
c
sind
auch
dann
erfüllt,
wenn
der
geforderte

Zeitraum
 und
 der
 geforderte
 Stundenumfang
 sich
 insgesamt

aus
mehreren
praktischen
Tätigkeiten
im
Rahmen
eines
Ausbil
dungsverhältnisses,
beruflichen
Praktika
oder
Beschäftigungs
verhältnissen
ergeben.


(3)
Als
ausreichende
Berufsausbildung
gilt
eine
nach
Bundes
oder
Landesrecht
abgeschlossene
mindestens
zweijährige
Be
rufsausbildung.


(4)
Ein
Wehr
oder
Zivildienst
oder
freiwilliger
Wehrdienst
ist

vollständig
 anzurechnen,
 soweit
 der
 von
 der
 Fachoberschul
und
 Fachhochschulreifeverordnung
 vorgesehene
 Stundenum
fang
 für
 eine
 fachpraktische
Ausbildung
 nachgewiesen
 wird.

Im
 Übrigen
 ist
 ein
 Wehr
 oder
 Zivildienst
 oder
 freiwilliger

Wehrdienst
 mit
 höchstens
 sechs
 Monaten
 und
 der
 Hälfte
 des

nach
 der
 Fachoberschul
 und
 Fachhochschulreifeverordnung

vorgesehenen
 Stundenumfanges
 für
 eine
 fachpraktische
Aus
bildung
anzurechnen.


(5)
Schulische
Praktika
werden
nicht
angerechnet.


13
-
Sonstige
schulische
Zeugnisse
und

zeugnisähnliche
Bescheinigungen


(1)
Über
 eine
bestandene
Prüfung
zum
Erwerb
des
Latinums

oder
des
Graecums
wird
eine
Bescheinigung
ausgestellt.


(2)
Über
die
Teilnahme
am
Zusatzunterricht
 zum
Erwerb
der

Fachhochschulreife
 wird
 den
 Schülerinnen
 und
 Schülern
 im

Bildungsgang
der
Berufsschule
eine
Bescheinigung
erteilt.


(3)
Bescheinigungen
werden
gemäß
den
Formularen
 in
Anla
ge
12
erteilt.
Sie
dokumentieren
die
Teilnahme
an
Prüfungen

oder
anderen
schulischen
Veranstaltungen
oder
geben
zusätzli
che
Informationen,
die
getrennt
von
Zeugnissen
vergeben
wer
den
können.
Sofern
eine
nicht
bestandene
Prüfung
wiederholt

werden
darf,
ist
dies
auf
der
Bescheinigung
zu
vermerken.


14
-
Zeugnisse
an
Schulen
im
Siedlungsgebiet
der
Sorben

(Wenden)


(1)
Schulen
 im
Siedlungsgebiet
der
Sorben
 (Wenden),
 an
de
nen
 die
 sorbische
 (wendische)
 Sprache
 gemäß
 §
 5
 des
 Bran
denburgischen
Schulgesetzes
gelehrt
wird,
erteilen
in
der
Grund
schule,
den
Schulen
der
Sekundarstufe
I
sowie
in
den
Schulen

mit
gymnasialer
Oberstufe
Zeugnisse
in
deutscher
und
in
sor
bischer
 (wendischer)
Sprache
 (zweisprachige
Zeugnisse).
Die

Erstellung
zweisprachiger
Zeugnisse
erfolgt
unter
Berücksich
tigung
von
Anlage
2.
Auf
Antrag
der
Schülerinnen
und
Schüler

oder
 bei
 Minderjährigen
 auf
 Antrag
 der
 Eltern
 können
 statt

dessen
rein
deutschsprachige
Zeugnisse
erteilt
werden.
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(2)
Die
Bezeichnungen
für
Abschlüsse
der
Sekundarstufe
I
auf

den
Abgangs
und
Abschlusszeugnissen
werden
um
die
jeweili
ge
sorbische
(wendische)
Bezeichnung
wie
folgt
ergänzt:


a)

 „einen
 dem
 Hauptschulabschluss/der
 Berufsbildungsreife

gleichgestellten
Abschluss/glownošulskemu
wótzamknjen
ju/powolańskej
 kublańskej
 zdrjalosći
 rownostajone
 wot
zamknjenje“,


b)
 
„den
 erweiterten
 Hauptschulabschluss/die
 erweiterte
 Be
rufsbildungsreife/rozšyrjone
 glowno
̌sulske
 wótzamknjen
je/rozšyrjonu
powolańsku
kubla ńsku
zdrjalosć“,


c)

 „dem
erweiterten
Hauptschulabschluss/einen
der
erweiter
ten
Berufsbildungsreife
gleichgestellten
Abschluss/rozšyr
jonemu
 glownošulskemu
 wótzamknjenju/rozšyrjonej
 po
wolańskej
kublańskej
 zdrjalosći
 rownostajone
wotzamkn
jenje“,


d)

 „den
Realschulabschluss/die
Fachoberschulreife/realnošuls
ke
wótzamknjenje/fachowu
wušu
 šulsku
zdrjalosč“,


e)

 „und
die
Berechtigung
zum
Besuch
der
gymnasialen
Ober
stufe/a
 wopšawnjenje
 k
 absolwěrowanju
 gymnazialnego

wušego
schojźeńka“.


Abschnitt
3


Übergangs-
und
Schlussbestimmungen



15
-
Übergangsbestimmungen



Soweit
Gesamtschulen
mit
gymnasialer
Oberstufe
gemäß
Arti
kel
2
§
2
Satz
2
des
Schulstrukturgesetzes
vom
16.
Dezember


2004
(GVBl.
I
S.
462)
in
Oberschulen
geändert
werden,
kann

auf
den
Zeugnissen
der
an
der
gymnasialen
Oberstufe
auslau
fenden
 Klassen
 die
 Bezeichnung
 und
 der
 Name
 der
 Schule

durch
 den
 Zusatz
 „geänderte
 Gesamtschule
 mit
 gymnasialer

Oberstufe“
 ergänzt
 werden
 und
 unter
 Bemerkungen
 folgende

Formulierung
aufgenommen
werden:
„Klassen,
die
in
der
gym
nasialen
 Oberstufe
 einer
 Gesamtschule
 gebildet
 wurden
 und

gemäß
 Artikel
 2
 §§
 2
 und
 4
 des
 Schulstrukturgesetzes
 vom

16.
Dezember
2004
(GVBl.
 I
S.
462)
an
Oberschulen
fortge
führt
wurden
(geänderte
Gesamtschulen
mit
gymnasialer
Ober
stufe)“.


16
-
In-Kraft-Treten,
Außer-Kraft-Treten


(1)
Diese
Verwaltungsvorschriften
treten
am
1.
Januar
2012
in

Kraft.
Nummer
15
und
die
Anlagen
0231b,
0233b
und
0235a

treten
am
31.
Juli
2013
außer
Kraft.


(2)
 Die
 VVZeugnisse
 vom
 1.
 Dezember
 1997
 (ABl.MBJS

S.
 954),
 welche
 zuletzt
 durch
 Verwaltungsvorschriften
 vom

3.
 Dezember
 2009
 (ABl.MBJ
 S.
 398)
 geändert
 worden
 sind,

treten
am
31.
Dezember
2011
außer
Kraft.


Potsdam,
den
24.
November
2011


Die
Ministerin
für


Bildung,
Jugend
und
Sport



Dr.
Martina
Münch
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Anlagen


Anlage
1


Festgelegte
Zeugniseintragungen


Zu
Nummer
2
Absatz
4:


Unter
„Bemerkungen“
wird
die
folgende
Formulierung
aufgenommen:


„Die
Fortsetzung
der
Angaben
zur Lernentwicklung / zu den Bemerkungen findet
sich
auf
dem
Beiblatt
zum
Zeugnis
vom

________________________________
.“

Datum
der
Ausfertigung
des
Zeugnisses


Auf
dem
Beiblatt
sind
die
folgenden
Eintragungen
verbindlich:


„Beiblatt
zum
Zeugnis
von
 __________________________________

Vorname
Name


geboren
am
 __________________________________


ausgefertigt
am
 __________________________________“.


Das
Beiblatt
ist
mit
dem
Zeugnis
so
zu
verbinden,
dass
beide
linken
oberen
Ecken
nach
hinten
gefaltet
und
gemeinsam
geheftet
wer
den.
Die
Faltung
wird
mit
dem
Siegel
oder
dem
Schulstempel
überdeckt.
Das
Siegel
ist
nur
für
Zeugnisse
verbindlich,
in
denen
eine

Siegelung
vorgesehen
ist.


Zu
Nummer
5
Absatz
1
Buchstabe
a
Doppelbuchstabe
b:


„Die
 Note
 im
 Fach
 ________________________
 wurde
 gemäß
 §
 9
 Absatz
 1
 der
 Eingliederungsverordnung
 durch
 eine

Sprachfeststellungsprüfung
ermittelt.“


Zu
Nummer
5
Absatz
1
Buchstabe
a
Doppelbuchstabe
c
:


„Sie/Er hat
gemäß
der
„Übereinkunft
zum
Erwerb
der
Fachhochschulreife
(schulischer
Teil)
in der gymnasialen Oberstufe/im 
Abendgymnasium/im Kolleg zwischen
den
Ländern“
den
schulischen
Teil
der
Fachhochschulreife
mit
der
Gesamtpunktzahl

von
_______
Punkten
und
der
Durchschnittsnote
_____
erworben.
Die

für
die
Ermittlung
der
Gesamtpunktzahl
ausgewählten

Kurse
sind
in
Klammern
gesetzt.“


Zu
Nummer
5
Absatz
1
Buchstabe
b
Doppelbuchstabe
b:


„Sie/Er hat
am
erweiterten Unterricht in der Fremdsprache ______________
 /
am bilingualen Unterricht /
am sorbischen 
(wendischen) Unterricht in den Sachfächern ___________________________
 in
 den
 Jahrgangsstufen
 ________________

teilgenommen.“


Zu
Nummer
5
Absatz
1
Buchstabe
b
Doppelbuchstabe
d:


„Sie/Er wurde
vom
________
bis
zum
___________
im
Hausunterricht /
Krankenhausunterricht nach
den
Rahmenlehrplan
anforderungen
der
Jahrgangsstufe
_____
unterrichtet“.


Zu
Nummer
5
Absatz
1
Buchstabe
c:


„Sie/Er hat
am
Unterricht
in
der
2./3.
Fremdsprache
in
den
Jahrgangsstufen
____________________
teilgenommen.“


Zu
Nummer
5
Absatz
1
Buchstabe
k:


Beim
Abgang
aus
der
Einführungsphase
der
gymnasialen
Oberstufe
innerhalb
der
ersten
drei
Monate
nach
Ausgabe
des
letzten
Zeug
nisses
zum
Schuljahr
wird
in
das
Abschlusszeugnis
der
Jahrgangsstufe
10
folgende
Formulierung
aufgenommen:


„Sie/Er hat
in
der
Zeit
vom
_____________
bis
zum
_____________
die
Ausbildung
im
Bildungsgang
zum
Erwerb
der
allge
meinen
Hochschulreife
in
der
Einführungsphase
der
gymnasialen
Oberstufe
fortgesetzt.“
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Beim
Abgang
aus
der
gymnasialen
Oberstufe
wird
folgende
Formulierung
auf
das
Abgangszeugnis
aufgenommen,
wenn
bisher
kein

Abschlusszeugnis
nach
Jahrgangsstufe
10
erteilt
und
kein
höherwertiger
Abschluss
erlangt
wurde:


„Sie/Er hat
mit
der
Versetzung
in
die
Jahrgangsstufe
11
gemäß
dem
Zeugnis
vom
_____________
die
Fachoberschulreife
mit

Berechtigung
zum
Besuch
der
gymnasialen
Oberstufe
erworben.“


Zu
Nummer
5
Absatz
1
Buchstabe
m:


Für
Schülerinnen
und
Schüler,
die
in
der
Schule
mit
dem
sonderpädagogischen
Förderschwerpunkt
„Lernen“
nach
den
Rahmenlehr
plananforderungen
einer
anderen
als
der
besuchten
Jahrgangsstufe
unterrichtet
wurden,
lautet
die
aufzunehmende
Formulierung:


„Sie/Er wurde
nach
den
Rahmenlehrplananforderungen
der
Jahrgangsstufe
_______
unterrichtet.“


Für
Schülerinnen
und
Schüler,
mit
dem
sonderpädagogischen
Förderschwerpunkt
„Lernen“
oder
„geistige
Entwicklung“
die
im
ge
meinsamen
Unterricht
gefördert
wurden,
lautet
die
aufzunehmende
Formulierung:


„Sie/Er wurde
nach
den
Rahmenlehrplananforderungen
der
Schule
mit
dem
sonderpädagogischen
Förderschwerpunkt „Ler
nen/geistige Entwicklung“ unterrichtet.“


Zu
Nummer
5
Absatz
4
Buchstabe
a):


Entsprechend
dem
erworbenen
Abschluss
ist
die
jeweilige
Formulierung
aufzunehmen:


„Sie/Er hat
einen
der
Berufsbildungsreife
gleichgestellten
Abschluss/einen
der
erweiterten
Berufsbildungsreife
gleichgestell
ten
Abschluss/einen
der
Fachoberschulreife
gleichgestellten
Abschluss
erworben.“


Zu
Nummer
5
Absatz
4
Buchstabe
b:


Es
ist
folgende
Formulierung
jeweils
aufzunehmen:


„Sie/Er hat
folgende
Zusatzqualifikation
erworben.“


Zu
Nummer
5
Absatz
4
Buchstabe
d:



Für
Schülerinnen
und
Schüler,
die
vor
Eintritt
in
den
Bildungsgängen
der
Berufsschule
und
Berufsfachschule
in
Verbindung
mit
einer


Berufsausbildung
nach
BBiG
oder
HwO
keinen
Fremdsprachenunterricht
erhalten
haben,
wird
folgende
Formulierung
aufgenommen:



„Die
Bewertung
im
Fach
Englisch
erfolgte
auf
der
Grundlage
der
Stufe
A1/A2
des
gemeinsamen
Referenzrahmens
für
Spra
chen
(GER).“
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Anlage
2


Gliederung
 Deutsch
 Sorbisch
(wendisch)

Kopf
des

Zeugnisses


Name
und
amtliche
Bezeichnung
der
Schule
 mě
a
amtske
pomjenjenje
šule

Zeugnis
 wopismo

Überweisungszeugnis
 pśepokazańske
wopismo

Abgangszeugnis
 wótchadne
wopismo

Abschlusszeugnis
 kóńcne
wopismo

Vorname
Name
 pśedmě
mě

geboren
am
 naroźony/a
dnja

in
 w(e)

Klasse
 rědownja

Schuljahr
 šulske
lěto

Schulhalbjahr
 šulske
pollěto

Kurshalbjahr
 kursowe
pollěto

hat
die
Schule
vom
 jo
wót

bis
zum
 až
do

zuletzt
in
der
Jahrgangsstufe
 naslědku
w
lětniku

besucht
 do
šule
chójźil/a

und
hat
folgenden
Abschluss
erworben
 a
jo
slědujuce
wótzamknjenje
dojśpil/a

hat
den
Bildungsgang
zum
Erwerb
der
Allgemeinen

Hochschulreife
in
der
gymnasialen
Oberstufe


jo
kublański
pśeběg
k
dojśpiśu
powšykneje

wusokošulskeje
zdrjalosći
w
gymnazialnem

wušem
schójźeńku


in
der
Einführungsphase
besucht
 w
zawjeźeńskej
fazy
absolwěrowal/a

hat
sich
nach
dem
Besuch
der
gymnasialen
Oberstufe

der
Abiturprüfung
unterzogen


jo
se
pó
absolwěrowanju
gymnazialnego
wušego

schójźeńka
na
abiturnem
pśespytowanju
wobźělil/a


Der
Schulbesuch
erfolgt
nach
den
Bestimmungen

für
die
Gesamtschule


Woglěd
šule
se
wotměwa
pó
póstajenjach
za

celkownu
šulu


Der
Schulbesuch
erfolgte
nach
den
Bestimmungen

für
die
Realschule


Woglěd
šule
se
wotměwa
pó
póstajenjach
za
realnu

šulu


hat
die
bildungsgangbezogene
Klasse
zum
Erwerb

des
erweiterten
Hauptschulabschlusses/der
erweiter
ten
Berufsbildungsreife
/
des
Realschulabschlusses
/

der
Fachoberschulreife
besucht.


jo
woglědal/a
lětnik
kublańskego
pśeběga
za

dojśpiśe
rozšyrjonego
glownošulskego
wótzamkn
jenja/rozšyrjoneje
powolańskokublańskeje

zdrjalosći/realnošulskego
wótzamknjenja/zdrjalosći

fachoweje
wušeje
šule


Bewertung
des

Arbeits
und

Sozialverhaltens


Arbeitsverhalten
 źělowe
zaźaržanje

Arbeits
und
Sozialverhalten
 źělowe
a
socialne
zaźaržanje

Lern
und
Leistungsbereitschaft
 wuknjeńska
a
wugbaśowa
zwólnosć

Zuverlässigkeit
und
Sorgfalt
 spusćobnosć
a
kradnosć

Ausdauer
und
Belastbarkeit
 wutrajnosć
a
póśěžujobnosć

Selbständigkeit
 samostatnosć

Sozialverhalten
 socialne
zaźaržanje

Verantwortungsbereitschaft
 zwólnosć
k
pśewześu
zagronitosći

Kooperation
und
Teamfähigkeit
 zamóžnosć
ku
kooperaciskemu
a
teamowemu
źělu

Konfliktfähigkeit
und
Toleranz
 konfliktownosć
a
toleranca

Ergänzende
Aussagen
 dopolnjece
wugrona

Note
 censura


Individueller

Bildungsverlauf


Leistungen
 wugbaśa

Leistungskurse
 wugbaśowe
kurse

Kurse
auf
erhöhtem
Anforderungsniveau

(Leistungskurse)


Kurse
na
pówušonem
niwowje
pominanjow

(wugbaśowe
kurse)


Kurse
auf
grundlegendem
Anforderungsniveau

(Grundkurse)


Kurse
na
zakladnem
niwowje
pominanjow

(zakladne
kurse)


Punkte
 dypki

Note
mit
Tendenz
 censura
z
tendencu

schriftliche
Informationen
zur
Lernentwicklung
 pisne
informacije
k
wuwiśu
wuknjenja

Fortsetzung
der
schriftlichen
Informationen
zur

Lernentwicklung


pokšacowanje
pisnych
informacijow
k
wuwiśu

wuknjenja


Kurs
 kurs

Deutsch
 nimšćina
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Gliederung
 Deutsch
 Sorbisch
(wendisch)

Sprechen
und
Zuhören
 powědanje
a
sluchanje

Lesen

mit
Texten
und
Medien
umgehen
 cytanje

wobchadaś
z
tekstami
a
medijami

Schreiben

Texte
verfassen/Rechtschreiben
 pisanje

teksty
pisaś/pšawopis

1.
Fremdsprache
 1.
cuza
rěc

2.
Fremdsprache
 2.
cuza
rěc

Sorbisch
(Wendisch)
 serbšćina

Mathematik
 matematika

Ästhetik
 estetika

Musik
 muzika

Kunst
 wumělske
kublanje

Sachunterricht
 wěcna
wěda

Sport
 sport

Naturwissenschaften
 pśirodowěda

Biologie
 biologija

Physik
 fyzika

Chemie
 chemija

WirtschaftArbeitTechnik
 góspodarstwoźělotechnika

Gesellschaftswissenschaften
 towarišnostna
wěda

Geografie
 geografija

Geschichte
 stawizny

Politische
Bildung
 politiske
kublanje

LebensgestaltungEthikReligionskunde
 wugótowanje
žywjenjaetikanabóžninska
wěda

Intensivierungskurs
 zadlymjecy
kurs

Seminarkurs
 seminarny
kurs

Wahlpflichtunterricht
ab
Jst.
7
 fakultatiwna
obligatoriska
wucba
wót
7.
lětnika

Fremdsprache
ab
Jst.
9
 cuza
rěc
wót
9.
lětnika

Religionsunterricht
(evangelisch/katholisch)
 nabóžnina
(ewangelska/katolska)

Aufgabenfeld
I
 źělowy
wobluk
I

Aufgabenfeld
II
 źělowy
wobluk
II

Aufgabenfeld
III
 źělowy
wobluk
III

Weitere
Fächer
 dalše
pśedmjaty

Bemerkungen
 pśispomnjeśa

Mit
Zeugnis
vom

 wurde
der
Realschulab
schluss/die
Fachoberschulreife
erworben.
Die

Fachhochschulreife
(schulischer
Teil)
wurde
mit

der
Durchschnittsnote
 erworben.


Z
wopismom
wót
...
jo
se
realnošulske
wótzamknjen
je
/
zdrjalosć
fachoweje
wušeje
šule
dojśpila.

Zdrjalosć
fachoweje
wušeje
šule
jo
se
z
pśerezkoweju

censuru
…dojśpila.


Gemäß
§
11
Absatz
2
GymnasialeOberstufe
Verordnung
erfolgt
im
Intensivierungskurs
keine

Leistungsbewertung


Pó
§
11
wótstawk
2
póstajenja
za
gymnazialny
wušy

schójźenk
se
w
zadlymjecem
kursu
wugbaśa
njepó
gódnośiju.


Entscheidung,

weitere
Daten

und
Unterschriften


Entscheidung
zur
Versetzung
/
zum
Aufrücken
 rozsuźenje
wó
pśesajźenju
/
wó
póstupowanju

Entscheidung
zur
Versetzung
in
die
Qualifikations
phase


rozsuźenje
wó
pśesajźenju
do
kwalifikaciskeje
faze


Versäumnisse
 skomuźenja

Tage
 dny

davon
unentschuldigt
 z
nich
njezagronjonych

Einzelstunden
 jadnotliwe
góźiny

davon
unentschuldigt
 z
nich
njezagronjonych

Ort,
Datum
 městno,
datum

Siegel
 zyglišk

Klassenlehrerin
/
Klassenlehrer
 rědowniska
wucabnica
/
ršdowniski
wucabnik

Tutorin/Tutor
 tutorka/tutor

Schulleiterin
/
Schulleiter
 šulska
wjednica
/
šulski
wjednik

Kenntnisnahme
der
Eltern
 starjejšej
stej
k
wĕsći
bralej


Fußnoten
 Der
Religionsunterricht
wurde
in
Verantwortung

der
Evangelischen/Katholischen
Kirche
erteilt.


Nabóžnina
jo
se
w
zagronitosći
Ewangelskeje
/

Katolskeje
cerkwje
wuwucowala.


AKurs
auf
dem
Niveau
der
grundlegenden

Bildung,
BKurs
auf
dem
Niveau
der
erweiterten

allgemeinen
Bildung


Akurs
na
niwowje
zakladnego
kublanja,
Bkurs
na

niwowje
rozšyrjonego
powšyknego
kublanja
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Gliederung
 Deutsch
 Sorbisch
(wendisch)

Klassen,
die
an
Gesamtschulen
gebildet
wurden

und
gemäß
Artikel
2
§§
2
und
4
des
Schulstruktur
gesetzes
vom
16.
Dezember
2004
(GVBl.
I
S.
462)

an
Oberschulen
fortgeführt
wurden
(geänderte

Gesamtschulen).


Rědownje,
kenž
su
se
wutwórili
na
celkownych

šulach
a
pó
artiklu
2
§§
2
a
4
kazni
šulskeje
struktury

wót
16.
decembra
2004
(GVBI.
I
b.
462)
na
wušych

šulach
dalej
wjadli
(změnjone
celkowne
šule).


Klassen,
die
an
Realschulen
gebildet
wurden
und
 Rědownje,
kenž
su
se
wutwórili
na
realnych
šulach
a

gemäß
Artikel
2
§§
2
und
4
des
Schulstrukturgesetzes
 pó
artiklu
2
§§
2
a
4
kazni
šulskeje
struktury
wót

vom
16.
Dezember
2004
(GVBl.
I
S.
462)
an
Ober 16.
decembra
2004
(GVBI.
I
b.
462)
na
wušych

schulen
fortgeführt
wurden
(geänderte
Realschulen).
 šulach
dalej
wjadli
(změnjone
realne
šule).

Der
Bewertung
des
Arbeits
und
Sozialverhaltens

liegen
folgende
vier
Notenstufen
zu
Grunde:

hervorragend
ausgeprägt
(1);
deutlich
ausgeprägt
(2);

teilweise
ausgeprägt
(3);
wenig
ausgeprägt
(4)


Gódnośenje
źělowego
a
socialnego
zaźaržanja
se

zepěra
na
slědujuce
styri
stopnje:
wjelgin
derje

wuwite
(1);
derje
wuwite
(2);
po
źělach
wuwite
(3);

malo
wuwite
(4)


Klassen,
die
an
Realschulen
gebildet
wurden
und

in
Folge
einer
Schulschließung
an
einer
Gesamtschule

fortgeführt
werden.


Rědownje,
kenž
su
se
na
realnych
šulach
wutwórili
a

se
zacynjenja
šule
dla
na
celkownej
šuli
dalej
wjedu.


Bescheinigung
 Bescheinigung
 wobwěsćenje

Latinum/Graecum
 latinum/graecum

hat
nach
drei
Jahren
aufsteigendem
Pflichtunterricht
/

hat
drei
Jahre
den
aufsteigenden
Pflichtunterricht

………..
besucht


Jo
pó
tśich
lětach
stupajuceje
slušneje
wucby
/
jo
se

tśi
lěta
na
stupajucej
slušnej
wucbje
...
wobźělil/a


Im
Fach
Latein/Griechisch
 W
pśedmjaśe
latyńšćina/grichišćina

Die
Latinum
/
Graecumprüfung
/
die
mündliche
/

schriftliche
Abiturprüfung
bestanden
und
das
….

erworben


latinum
/
graecum
pśespytowanje
/
wustne/pisne

abiturne
pśespytowanje
wobstal/a
a
...
dojśpil/a


Nicht
bestanden
 njewobstal/a

Am
Ende
der
Jahrgangsstufe………….

Wurde


Na
kóńcu
lětnika
...
jo
se


Es
wurden
die
notwendigen
Kenntnisse
gemäß
der

Vereinbarung
über
das
Latinum
/
Graecum

(Beschluss
der
Kultusministerkonferenz
vom

22.9.2005
in
der
jeweils
geltenden
Fassung)

nachgewiesen
/nicht
nachgewiesen


Trjebne
znajobnosći
su
se
pó
dojadnaju
wó
latinumje
/

graecumje
(wobzamknjenje
Konference

kultusowych
ministarjow
wót
22.9.2005
w
něnto

plaśecem
teksće)
dopokazali/njedopokazali


Das
Latinum
/
Graecum
wurde
nicht
erworben.
 Latinum
/
Graecum
njejo
se
dojśpil.
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Erste	Richtlinien	zur	Änderung		
der	RLSchüleraustausch	(1ÄRLSchA)		

Vom	25.	November	2011		
Gz.:	31.1452502		

Auf	 Grund	 der	 §§	 23	 und	 44	 der	 Landeshaushaltsordnung	
(LHO)	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntmachung	 vom	 21.	 April	
1999	 (GVBl.I	 S.106),	 zuletzt	 geändert	 durch	 Artikel	 14	 des	
Gesetzes	vom	28.	Juni	2006	(GVBl.	I	S.74,	85),	bestimmt	die	
Ministerin	für	Bildung,	Jugend	und	Sport:	

1.		 Änderung	der	RLSchüleraustausch	

Zur	Verlängerung	der	Geltungsdauer	werden	die	RLSchüler
austausch	vom	21.	Dezember	2009	(ABl.	MBJS	2010	S.	2)	wie	
folgt	geändert:	

In	Nummer	7	wird	die	Angabe	„31.	Dezember	2011“	durch	die	
Angabe	„31.	Dezember	2013“	ersetzt.	

2.		 Inkrafttreten	

Diese	Richtlinien	treten	am	Tag	nach	ihrer	Veröffentlichung	in	
Kraft.	

Potsdam,	den	25.	November	2011	

Die	Ministerin	für	Bildung,		
Jugend	und	Sport		

Dr.	Martina	Münch		

Rundschreiben	12/11	

Vom	15.	November	2011	
Gz:	3154101	
Tel.:	8663810	

Termine	für	die	Vergleichsarbeiten	in	der	Jahrgangsstufe	3	
und	8	im	Schuljahr	2011/2012	und	2012/13	

Zur	Vorbereitung	und	Durchführung	der	Vergleichsarbeiten	 in	
der	Jahrgangsstufe	3	und	8	im	Schuljahr	2011/2012	und	2012/13	

werden	entsprechend	Abschnitt	2	Absatz	1	der	Verwaltungsvor
schriften	über	Vergleichsarbeiten	als	diagnostische	Testverfah
ren	(VVDiagnostische	Testverfahren)	vom	14.	April	2008	fol
gende	Termine	sowie	organisatorischen	Hinweise	veröffentlicht.	

1.		 Vergleichsarbeiten	in	der	Jahrgangsstufe	3	und	8	

Die	Vergleichsarbeiten	in	der	Jahrgangsstufe	3	und	8	finden	an	
den	in	der	Anlage	genannten	Terminen	statt.	Alle	Schülerinnen	
und	Schüler,	die	nach	den	Rahmenlehrplänen	der	allgemeinbil
denden	Schule	unterrichtet	werden,	sind	gemäß	§	44	Abs.	4	des	
Brandenburgischen	 Schulgesetzes	 verpflichtet,	 an	 den	 Ver
gleichsarbeiten	teilzunehmen.	Schülerinnen	und	Schüler,	die	am	
Testtag	verhindert	sind,	können	nach	Entscheidung	der	Fachlehr
kraft	 die	 Arbeit	 nachschreiben.	 Vergleichsarbeiten	 wie	 Vera	 3	
oder	 8	 werden	 nicht	 zensiert,	 sondern	 verfolgen	 diagnostische	
Zwecke	 und	 ermöglichen	 eine	 bessere	 individuelle	 Förderung.	

Hinweise	zur	Anmeldung	und	weitere	Informationen:	

a)		 Schulen	müssen	sich	auf	dem	WebPortal	des	Instituts	für	
Schulqualität	 der	 Länder	 Berlin	 und	 Brandenburg	 (ISQ)	
http://www.isqbb.de	 anmelden.	 Mit	 der	Anmeldung	 wird	
u.a.	 auch	 die	 Zahl	 der	 teilnehmenden	 Schülerinnen	 und	
Schüler	 festgelegt,	 für	die	die	Schule	dann	die	erforderli
che	Zahl	von	Testheften	erhält.	Die	Zeiträume	für	die	An
meldung	werden	noch	bekannt	gegeben.	

b)		 Beispielaufgaben	für	die	Jahrgangsstufe	3	und	8	sind	auf	
den	Seiten	 des	Instituts	für	Schulqualität	der	Länder	Berlin	
und	Brandenburg	(ISQ)	http://isqbb.de	oder	auf	der	Inter
netseite	 des	 Instituts	 für	 Qualitätsentwicklung	 im	 Bil
dungswesen	(IQB):	http://www.iqb.huberlin.de/bista/aufbsp/	
vera8_2009/	 zu	 finden.	 Bitte	 beachten	 Sie	 auch	 die	Ant
wortbox	zu	den	am	häufigsten	gestellten	Fragen	zu	VERA	8.	

c)		 Die	Entscheidung	zur	Teilnahme	an	den	bei	Vera	3	bzw.	8	
nicht	 als	 Pflicht	 festgelegten	 Fächern	 bzw.	 Bereichen	 er
folgt	 durch	 die	 Schulleitung	 in	Abstimmung	 mit	 den	 zu
ständigen	 Fachkonferenzen.	 Für	 Schulen	 in	 freier	Träger
schaft	 ist	 die	Teilnahme	 an	 den	Vergleichsarbeiten	 in	 der	
Jahrgangsstufe	 3	 bzw.	 8	 grundsätzlich	 freiwillig.	 Die	 Er
gebnisse	 der	 einzelnen	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 einer	
Klasse	werden	diesen	und	deren	Eltern	zu	dem	durch	das	
für	Schule	zuständige	Ministerium	festgesetzten	Zeitpunkt	
bekannt	gegeben,	eine	Kopie	wird	der	Schülerakte	beige
fügt.	Die	Aufgabenhefte	können	den	Eltern	nach	der	Aus
wertung	zur	freien	Verfügung	ausgehändigt	werden.	

2.		 Inkrafttreten,	Außerkrafttreten	

Dieses	Rundschreiben	tritt	am	1.	August	2011	in	Kraft	und	am	
31.	Juli	2013	außer	Kraft.	

http://www.iqb.hu-berlin.de/bista/aufbsp
http:http://isq-bb.de
http:http://www.isq-bb.de
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Anlage	

Terminübersicht	Vera	3	und	Vera	8	im	Schuljahr	2011/2012	

Jahrgangsstufe	 Fach	 Termine	 Verpflichtungsgrad	 Dauer	

Deutsch	I	 8.	Mai	2012	 verpflichtend	 40	Minuten	

VERA	3	 Deutsch	II	 10.	Mai	2012	 freiwillig	 40	Minuten	

Mathematik	 15.	Mai	2012	 verpflichtend	 60	Minuten	

Englisch
Leseverständnis	

28.	Februar	2012	

freiwillig	 40	Minuten	

Englisch
Hörverständnis	

verpflichtend	 40	Minuten	

VERA	8	
Deutsch

Leseverständnis	
24.	Februar	2012	 verpflichtend	 40	Minuten	

Mathematik	
(alle	Leitideen)	

1.	März	2012	 verpflichtend	
80	min	

(einschließlich	Pause)	

Terminübersicht	Vera	3	und	Vera	8	im	Schuljahr	2012/2013	

Jahrgangsstufe	 Fach	 Termine	 Verpflichtungsgrad	 Dauer	

Deutsch	I	 14.	Mai	2013	

wird	noch	festgelegt	 wird	noch	festgelegt	VERA	3	 Deutsch	II	 16.	Mai	2013	

Mathematik	 7.	Mai	2013	

Englisch	 I	
26.	Februar	2013	

wird	noch	festgelegt	 wird	noch	festgelegt	

Englisch	 II	

Deutsch	 I	
22.	Februar	2013	

VERA	8	 Deutsch	 II	

Mathematik	
(alle	Leitideen)	

28.	Februar	2013	

Die	Termine	für	die	Informationsveranstaltungen	des	ISQ	für	Lehrkräfte	aus	Brandenburg	werden	noch	
rechtzeitig	bekannt	gegeben.	
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II.	Nichtamtlicher	Teil	

Mitteilung	36/11	

Vom	17.	November	2011		
Geschäftszeichen:	14.1050060		

Änderungen	des	Brandenburgischen	Schulgesetzes	

Im	 Anschluss	 an	 die	 Mitteilung	 7/07	 vom	 26.	 Januar	 2007	
(ABl.	MBJS	S.	14)	gebe	 ich	Hinweise	zu	den	nachfolgenden	
Änderungen	des	Brandenburgischen	Schulgesetzes.	

1.		 Änderungen	des	Brandenburgischen	Schulgesetzes	

1.1	Einfügung	von	§	65	a	durch	Artikel	4	des	Dritten	Geset
zes	zur	Änderung	des	Brandenburgischen	Datenschutz
gesetzes	 und	 anderer	 Rechtsvorschriften	 vom	 30.	 No
vember	 2007	 (GVBl.	 I	 S.	 193	 [203]),	 §	 65a	 lautet	 wie	
folgt:	

§	65a		
Automatisierte	zentrale	Schülerdatei	und		

Schülerlaufbahnstatistiken		

(1)	Das	für	Schule	zuständige	Ministerium	richtet	eine	automa
tisierte	zentrale	Schülerdatei	ein.	In	dieser	dürfen	

1.		 die	landeseindeutige	Schülernummer,	

2.		 Name	der	Schülerin	und	des	Schülers,	

3.	 Geburtsdatum,	

4.	 Anschrift,	

5.		 Name	und	Anschrift	der	Eltern,	

6.	 Schulnummer,	

7.		 Merkmale	für	die	Überwachung	der	Schulpflicht,	

8.	 	 die	Teilnahme	an	 schulärztlichen	und	 schulzahnärztlichen	
Untersuchungen,	

9.	 	 die	Teilnahme	an	Sprachstandsfeststellungen	sowie	an	er
forderlichen	Sprachförderkursen	sowie	

10.	die	Schulanmeldung	und	der	Schulwechsel	

gespeichert	werden.	Diese	Daten	dürfen	für	die	Kontrolle	und	
Durchsetzung	der	gemäß	den	Nummern	7	bis	10	bestimmten	
Pflichten	verarbeitet	werden.	Die	landeseindeutige	Schülernum
mer	wird	in	der	automatisierten	zentralen	Schülerdatei	festge
legt	 und	 bleibt	 für	 die	 gesamte	 schulische	 Laufbahn	 einer	
Schülerin	oder	eines	Schülers	in	öffentlich	getragenen	Schulen	
oder	in	Ersatzschulen	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	zu
geordnet.	Die	Schulen	und	die	Schulbehörden	haben	Zugriffs
rechte	auf	die	automatisierte	zentrale	Schülerdatei	nur	im	Rah

men	der	für	die	Aufgabenzuständigkeit	gemäß	Satz	2	erforder
lichen	personenbezogenen	Daten.	Ersatzschulen	sind	verpflich
tet,	an	den	Verfahren	zur	Einrichtung	und	Nutzung	der	automa
tisierten	zentralen	Schülerdatei	teilzunehmen.	

(2)	Im	Auftrag	des	für	Schule	zuständigen	Ministeriums	erstellt	
das	 für	Statistik	zuständige	Amt	oder	eine	andere	beauftragte	
und	den	Grundsätzen	des	Brandenburgischen	Statistikgesetzes	
verpflichtete	Stelle	Schülerlaufbahnstatistiken.	Die	Schulen	in	
öffentlicher	Trägerschaft,	die	Ersatzschulen	und	die	staatlichen	
Schulämter	sind	verpflichtet,	die	nach	§	65	Abs.	2	und	3	erfor
derlichen	personenbezogenen	Daten	zu	übermitteln.	Zur	Dar
stellung	einzelner	schulischer	Bildungsverläufe	gemäß	Absatz	3	
können	personenbezogene	Daten	von	Schülerinnen	und	Schü
lern	zu	folgenden	Datengruppen	erhoben	werden:	

1.	 	Stammdaten:	 Vor	 und	 Familienname,	 landeseindeutige	
Schülernummer,	 Schulnummer,	 Abteilungsnummer,	 Ge
burtsdatum,	 Geburtsort,	 Geschlecht,	 Staatsangehörigkeit,	
Aussiedler,	Asylbewerber	 oder	 Flüchtlingsstatus,	 Einzu
gliederndeneigenschaft,	Herkunftsland,	Herkunfts	und	Ver
kehrssprache,	regionale	Herkunft	und	Herkunftsschule,	

2.		 Schulform,	besuchte	Klasse	und	Kurse,	Bildungsgang,	Emp
fehlung	 der	 Grundschule,	 Teilnahme	 am	 Ganztagsbetrieb	
und	an	Unterrichtseinheiten,	Unterrichtsbefreiungen,	schu
lische	 und	 berufliche	 Vorbildung,	 Berufsausbildung,	 Art	
des	Ausbildungsvertrags,	Sitz	des	Ausbildungsbetriebs,	

3.	 Schullaufbahndaten	und	Abwesenheitsdaten,	

4.	 	 Prüfungsdaten,	 Leistungsdaten	 und	Abschlussdaten	 sowie	

5.		 Daten	über	sonderpädagogischen	Förderbedarf.	

(3)	 Die	 nach	Absatz	 2	 beauftragte	 Stelle	 darf	 Datensätze	 zur	
schulischen	 Laufbahn	 erzeugen,	 um	 einzelne	 schulische	 Bil
dungsverläufe	für	Zwecke	der	Schulaufsicht,	der	Schulverwal
tung,	 der	 Schulstatistik	 und	 der	 Qualitätssicherung	 darzustel
len.	 Die	 Datensätze	 dürfen	 keinen	 Rückschluss	 auf	 konkrete	
Personen	 ermöglichen.	 Für	 die	 Umsetzung	 von	 Pseudonymi
sierungs	und	Anonymisierungsverfahren	sowie	von	technisch
organisatorischen	 Maßnahmen	 sind	 die	 Bestimmungen	 des	
Brandenburgischen	Datenschutzgesetzes	anzuwenden.	

(4)	 Das	 für	 Schule	 zuständige	 Mitglied	 der	 Landesregierung	
wird	 ermächtigt,	 das	 Nähere	 durch	 Rechtsverordnung	 zu	 re
geln.	

1.2	Neufassung	von	§	112	Absatz	1	durch	das	Vierte	Gesetz	
zur	 Änderung	 des	 Brandenburgischen	 Schulgesetzes	
vom	14. April	2008	(GVBl. I	S. 58), §	112	Absatz	1	lautet	
nunmehr	wie	folgt:	

§	112	
Schülerfahrtkosten	

(1)	Die	Landkreise	und	kreisfreien	Städte	sind	Träger	der	Schü
lerbeförderung	für	die	Schülerinnen	und	Schüler	an	Schulen	in	
öffentlicher	 Trägerschaft	 und	 an	 Ersatzschulen,	 die	 in	 ihrem	
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Gebiet	 ihre	Wohnung	 haben.	 Bei	 Schülerinnen	 und	 Schülern	
der	 beruflichen	 Schulen	 mit	 einem	 Berufsausbildungs	 oder	
Arbeitsverhältnis	tritt	die	im	Ausbildungs	oder	Arbeitsvertrag	
benannte	Ausbildungs	oder	Arbeitsstätte	an	die	Stelle	der	Woh
nung.	Die	Landkreise	und	kreisfreien	Städte	regeln	das	Nähere	
in	eigener	Verantwortung	durch	Satzung.	

1.3	Änderung	von	§	100	Absatz	2,	§	130	Absatz	3	und	§	142	
durch	Artikel	21	des	Gesetzes	zur	Änderung	des	Geset
zes	über	den	Kommunalen	Versorgungsverband	Bran
denburg,	des	Brandenburgischen	Versorgungsrücklage
gesetzes	sowie	zur	Anpassung	der	Verweisungen	an	das	
Kommunalrechtsreformgesetz	vom	23.	September	2008	
(GVBl.	 I	 S.	 202	 [208]),	 diese	Vorschriften	 lauten	 nun
mehr	wie	folgt:	

§	100	
Schulträger	

(2)	Träger	 von	 weiterführenden	 allgemein	 bildenden	 Schulen	
sind	die	Landkreise	und	kreisfreien	Städte.	Große	kreisangehö
rige	 Städte	 oder	 Mittlere	 kreisangehörige	 Städte	 gemäß	 §	 1	
Abs.	3	der	Kommunalverfassung	des	Landes	Brandenburg	kön
nen	Träger	von	weiterführenden	allgemein	bildenden	Schulen	
sein.	Andere	Gemeinden	oder	deren	Zusammenschlüsse	kön
nen	Träger	von	weiterführenden	allgemein	bildenden	Schulen	
sein,	 wenn	 die	 Schülerzahl	 für	 die	 Errichtung	 oder	 Fortfüh
rung	einer	in	der	Schulentwicklungsplanung	als	notwendig	be
zeichneten	 weiterführenden	 allgemein	 bildenden	 Schule	 vor
handen	oder	innerhalb	von	fünf	Jahren	zu	erwarten	ist.	Die	Sät
ze	1	bis	3	gelten	auch	für	andere	als	die	nach	Absatz	1	Satz	2	
zusammengefassten	Schulen.	

§	130		
Umfang	der	Schulaufsicht		

(3)	Die	Rechtsaufsicht	über	die	Schulträger	bei	der	Verwaltung	
und	 Unterhaltung	 der	 Schulen	 erstreckt	 sich	 darauf,	 dass	 die	
Aufgaben	 des	 Schulträgers	 im	 Einklang	 mit	 dem	 geltenden	
Recht,	insbesondere	den	Bestimmungen	in	den	Teilen	8	und	9,	
erfüllt	werden.	Stellt	die	zuständige	Schulbehörde	fest,	dass	ein	
kommunaler	 Schulträger	 seinen	 gesetzlichen	Verpflichtungen	
nicht	nachkommt,	erfolgt	die	Durchführung	der	erforderlichen	
Maßnahmen	gemäß	den	§§	112	bis	116	der	Kommunalverfas
sung	des	Landes	Brandenburg	durch	die	zuständige	Kommuna
laufsichtsbehörde.	

§	142		
Fortbestehende	Schulträgerschaften		

Soweit	Gemeinden	oder	Gemeindeverbände	bei	 InKraftTre
ten	dieses	Gesetzes	Träger	von	weiterführenden	allgemein	bil
denden	Schulen	sind,	bleiben	sie	hierfür	weiter	zuständig.	Sie	
können	diese	Zuständigkeit	mit	Zustimmung	des	Landkreises	
auf	diesen	übertragen.	Stimmt	der	Landkreis	der	Übertragung	
nicht	zu,	ist	er	abweichend	von	§	116	Abs.	1	Satz	3	auch	für	die	

Schülerinnen	und	Schüler	der	Sekundarstufe	I	und	der	gymna
sialen	Oberstufe	aus	dem	Gebiet	des	kreisangehörigen	Schul
trägers	leistungspflichtig.	§	122	der	Kommunalverfassung	des	
Landes	Brandenburg	bleibt	unberührt.	

1.4	Einfügung	von	§	127	a	und	Änderung	der	Inhaltsanga
be	 durch	 Artikel	 8	 des	 Gesetzes	 zur	 Einführung	 des	
Einheitlichen	Ansprechpartners	für	das	Land	Branden
burg	 und	 zur	 Änderung	 weiterer	 Vorschriften	 vom	
7.	 Juli	 2009	 (GVBl.	 I	 S.	 262	 [269]),	 §	 127a	 lautet	 wie	
folgt:	

§	127a		
Verfahren	über	den	Einheitlichen	Ansprechpartner		

für	das	Land	Brandenburg		

Verwaltungsverfahren	 gemäß	 den	 §§	 125	 und	 127	 können	
über	 den	 Einheitlichen	Ansprechpartner	 für	 das	 Land	 Bran
denburg	 abgewickelt	 werden.	 Das	 Gesetz	 über	 den	 Einheit
lichen	Ansprechpartner	für	das	Land	Brandenburg	vom	7.	Ju
li	 2009	 (GVBl.	 I	 S.	 262)	 sowie	 §	 1	 des	Verwaltungsverfah
rensgesetzes	 für	 das	 Land	 Brandenburg	 in	 Verbindung	 mit	
den	§§	71a	bis	71e	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	finden	
Anwendung.	

1.5	Änderung	 von	 §	 75	Absatz	 4	 und	 von	 §	 90	Absatz	 1	
durch	Artikel	 2	des	Gesetzes	 zur	weiteren	Flexibilisie
rung	von	landesrechtlichen	Standards	in	den	Kommu
nen	vom	7.	Juli	2011	(GVBl.	I	[Nr.	13]	S.	2),	diese	Vor
schriften	lauten	nunmehr	wie	folgt:	

§	75		
Grundsätze	für	die	Arbeit	der	Gremien		

(4)	Die	für	die	Ausübung	der	Mitwirkungsrechte	nötige	recht
zeitige	 und	 ausreichende	 Information	 geben	 die	 Schulen,	 die	
Schulbehörden	sowie	die	Schulträger.	Mitglieder	der	Schullei
tung	können	an	den	Beratungen	aller	schulischen	Gremien	teil
nehmen.	Der	Schulträger	ist	 in	die	Gremien	der	Schülerinnen	
und	 Schüler,	 Eltern	 und	 Lehrkräfte	 zu	 den	 Tagesordnungs
punkten	einzuladen,	die	ihn	betreffen.	Die	Schulbehörden	be
schränken	sich	auf	die	Beratung	der	Gremien	und	die	Gewähr
leistung	ihres	gesetzlichen	Auftrages.	Sie	sind	über	die	Tages
ordnung	von	Beratungen	der	Gremien	zu	 informieren	und	zu	
Tagesordnungspunkten,	die	sie	betreffen,	einzuladen.	Das	staat
liche	Schulamt	nimmt	an	der	Beratung	des	Kreisschulbeirates,	
das	für	Schule	zuständige	Ministerium	an	den	Beratungen	des	
Landesschulbeirates	teil.	

§	90		
Zusammensetzung	der	Schulkonferenz		

(1)	An	 jeder	 Schule	 wird	 eine	 Schulkonferenz	 gebildet.	 Mit
glieder	der	Schulkonferenz	sind	

1.	 die	Schulleiterin	oder	der	Schulleiter,	
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2.		 vier	Vertreterinnen	oder	Vertreter	der	Konferenz	der	Lehr
kräfte,	

3.		 fünf	Vertreterinnen	oder	Vertreter	der	Konferenz	der	Schü
lerinnen	und	Schüler,	

4.		 fünf	Vertreterinnen	oder	Vertreter	der	Elternkonferenz	und	

5.		 eine	Vertreterin	oder	ein	Vertreter	des	Schulträgers.	

Der	Schulkonferenz	soll	eine	Vertreterin	oder	ein	Vertreter	des	
sonstigen	 Personals	 als	 beratendes	 Mitglied	 angehören.	 An	
Schulen	 mit	 Ganztagsangeboten	 können	 zwei	 Vertreter	 der	
außerschulischen	Kooperationspartner	der	Schulkonferenz	nach	
Maßgabe	von	§	76	Abs.	1	Satz	5	als	beratende	Mitglieder	ange
hören.	

2.		 Zitierweise	

Die	Zitierweise	lautet	:	

„§	...	des	Brandenburgischen	Schulgesetzes	in	der	Fassung	
der	Bekanntmachung	vom	2.	August	2002	(GVBl.	I	S.	78),	
zuletzt	geändert	durch	Artikel	2	des	Gesetzes	zur	weiteren	
Flexibilisierung	 von	 landesrechtlichen	 Standards	 in	 den	
Kommunen	vom	7.	Juli	2011	(GVBl.	I2011,	Nr.	13)	“	

3.		 Brandenburgisches	Vorschriftensystem	(BRAVORS)	

Die	konsolidierte	Fassung	des	Brandenburgischen	Schulgeset
zes	finden	Sie	im	Internet	unter:	

www.bravors.brandenburg.de/sixcms/detail.php?gsid=land_bb	
_bravors_01.c.47195.de.	

Stellenausschreibungen	im	Bundesgebiet	

Gemeinsame	Ausschreibung	der	Länder	Berlin	und	Branden
burg	

Im	 Sozialpädagogischen	 Fortbildungsinstitut	 BerlinBranden
burg	(SFBB)	ist	die	folgende	Stelle	zu	besetzen:	

Laufbahn	
Sonstiges	

Laufbahn	Zusatz	
Pädagogische	bzw.	sozialwissenschaftliche	Fachrichtung	

Bezeichnung	
Tarifbeschäftigte/r	

Entgeltgruppe	
13	

Besetzbar	
voraussichtlich	ab	1.6.2012	

Kennzahl	
47/11	

Vollzeit/Teilzeit	
Teilzeit	oder	Vollzeit	

Arbeitsgebiet	
Dozent/in	 für	 Hilfen	 zur	 Erziehung	 im	 Sozialpädagogischen	
Fortbildungsinstitut	BerlinBrandenburg	(SFBB)	

Zu	ihren	Aufgaben	gehören:	

	 Fortbildung	von	Fachkräften	der	Jugendhilfe	aus	dem	„Feld“	
der	Hilfen	zur	Erziehung,	insbes.	Leistungserbringung	nach	
Hilfeplanung,	ambulante	und	stationäre	Hilfen,	 InObhut
nahme,	Behindertenhilfe,	Erziehungsberatung,	UHaftVer
meidung	insbes.	Land	Brandenburg;	

	 Sicherstellung	bedarfsgerechter	Angebote;	
	 Umsetzung	aktueller	Entwicklungen;	
	 Referenten	und	Dozententätigkeit;	
	 Planung,	 Durchführung	 und	 Auswertung	 von	 Tagungen,	

Weiterbildungskursen,	Seminaren,	Workshops;	
	 Kooperation	mit	öffentlichen	und	freien	Trägern;	
	 ESFFörderung.	

Anforderungen	
Die	Bewerber/innen	müssen	über	ein	abgeschlossenes	wissen
schaftliches	 Hochschulstudium	 in	 pädagogischer	 bzw.	 sozial
wissenschaftlicher	Fachrichtung	verfügen.	Es	können	sich	auch	
interessierte	Bewerber/innen	mit	Beamtenstatus	bewerben.	Ver
beamtete	Bewerber/innen	müssen	die	laufbahnrechtlichen	Vor
aussetzungen	des	höheren	Sozialdienstes	erfüllen.	
Es	muss	außerdem	eine	einschlägige	Zusatzausbildung	für	Fort
bildungstätigkeit	und	Berufserfahrung	im	Bereich	der	Jugend
hilfe	und	Erwachsenenbildung	vorliegen.	

Anforderungsprofil	
Die	 weiteren	 fachlichen	 und	 außertariflichen	 Anforderun
gen	 bitte	 ich	 dem	 Anforderungsprofil	 zu	 entnehmen,	 das	
bei	 ZS	 B	 2.6,	 Fr.	 v.	 Gratkowski,	 unter	 der	 EMail	 Adresse	
christina.gratkowski@senbwf.berlin.de	abgefordert	bzw.	unter	
der	 folgenden	 Internetadresse	 abgerufen	 werden	 kann:	 http://	
www.bwfinfo.verwaltberlin.de/DokLoader.aspx?DokID=4917	

Bewerbungsfrist	
31.01.2012	

Bewerbungsanschrift	
Senatsverwaltung	für	Bildung,	Jugend	und	Wissenschaft	
ZS	B	2.1	
BernhardWeißStr.	6	
10178	Berlin	

Bewerbungsunterlagen	
Die	Bewerbungsunterlagen	sind	mit	tabellarischem	Lebenslauf	

www.bwfinfo.verwalt-berlin.de/DokLoader.aspx?DokID=4917
mailto:christina.gratkowski@senbwf.berlin.de
http:bravors_01.c.47195.de
www.bravors.brandenburg.de/sixcms/detail.php?gsid=land_bb
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(von	 Beschäftigten	 des	 öffentlichen	 Dienstes	 mit	 beigefügter	
Einverständniserklärung	zur	Personalakteneinsicht	unter	Anga
be	der	personalaktenführenden	Stelle/Personalstelle)	unter	An
gabe	der	obigen	Kennzahl	 innerhalb	der	oben	genannten	Be
werbungsfrist	an	die	obige	Anschrift	zu	übersenden.	
Im	Rahmen	des	Auswahlverfahrens	ist	eine	aktuelle	dienstliche	
Beurteilung/ein	 Zeugnis	 (nicht	 älter	 als	 ein	 Jahr)	 zu	 berück
sichtigen.	Soweit	eine	entsprechende	Beurteilung/ein	Zeugnis	
nicht	vorliegt,	bitte	ich	für	die	Erstellung	Sorge	zu	tragen.	
Ich	bitte	um	Verständnis,	dass	aus	Kostengründen	Bewerbungs
unterlagen	nur	per	Fachpost	oder	Freiumschlag	zurückgesandt	
werden	können.	

Hinweise	
Die	Ausschreibung	 richtet	 sich	vorrangig	an	Beschäftigte	der	
Länder	Berlin	und	Brandenburg,	die	bereits	in	einem	dauerhaf
ten	Dienst/Arbeitsverhältnis	zu	einem	der	beiden	Länder	ste
hen.	
Die	 Stellenbesetzung	 erfolgt	 im	 Rahmen	 eines	 strukturierten	
Bewerberinterviews	mit	AssessmentCenterElementen.	
Schwerbehinderte	und	ihnen	gleichgestellte	Menschen	werden	
bei	gleicher	Qualifikation	bevorzugt	berücksichtigt.	Bitte	wei
sen	Sie	in	Ihrer	Bewerbung	auf	eine	vorhandene	Schwerbehin
derung	hin.	
Bewerbungen	 von	 Menschen	 mit	 Migrationshintergrund,	 die	
die	Einstellungsvoraussetzungen	erfüllen,	sind	ausdrücklich	er
wünscht.	

Ansprechpartner/in	
Herr	Fischer,	SFBB	Vw	Ltg.	Tel.:	030/48481130	
Frau	v.	Gratkowski,	ZS	B	2.6.	Tel.:	030/902276083	

EMail	
christina.gratkowski@senbwf.berlin.de	

Im	 Ministerium	 für	 Bildung,	 Jugend	 und	 Sport	 des	 Landes	
Brandenburg	 (MBJS)	 ist	 zum	 nächstmöglichen	 Zeitpunkt	 die	
Stelle	einer/eines	

Referentin/Referenten	im	Referat	16	
„Informationsmanagement	im	Schulbereich,	Schulstatistik,	

Lehrerbedarfsplanung“	

zu	besetzen.	

Die	 Stelle	 ist	 der	 Entgeltgruppe	 E	 13	TVL	 zugeordnet.	 Die	
Eingruppierung	 erfolgt	 vorläufig	 und	 begründet	 weder	 einen	
Vertrauensschutz	 noch	 einen	 Besitzstand	 (§	 17	Abs.	 3	TVÜ
Länder).	

Die	Bewerbung	von	Frauen	ist	besonders	erwünscht.	

Aufgabengebiet:	

 Konzeption,	 Entwicklung,	 Optimierung,	 Dokumentation	
und	 Umsetzung	 von	 neuen,	 innovativen	 Präsentationsdar
stellungen	 statistischer	 Berichte	 im	 Rahmen	 eines	 Data
WarehouseSystems	

 Erstellen	 von	 statistischen	 Berichten	 und	 Auswertungen	
mit	Hilfe	von	SQLAbfragen	nach	Nutzerspezifikation	

 Statistische	Analysen	und	fachliche	Aufbereitung	von	Ab
frageergebnissen	sowie	Datenvisualisierung	

 Weiterentwicklung	der	ReportingInstrumente	von	der	Kon
zeption	bis	zur	Umsetzung	

 Analyse	und	Weiterentwicklung	der	bestehenden	Verfahren	
zur	automatisierten	Datenauswertung	

 Konzeption	und	Entwicklung	 intelligenter	nutzergesteuer
ter	 Abfrageinstrumente	 auf	 Basis	 automatisierter	 Daten
bankabfragen	

 Unterstützung	bei	der	 Integration	von	Algorithmen	 in	die	
vorhandenen	 Softwaresysteme	 und	 Standardisierung	 der	
Softwarearchitektur	

 Durchführung	 von	 StandardBerichterstattungen	 und	 Ad
hocAnalysen	 sowie	 Umsetzung	 der	 Anforderungen	 von	
verschiedenen	ministeriellen	Fachbereichen	

Anforderungen:	
 geeignete	abgeschlossene	wissenschaftliche	Hochschulbil

dung	 im	 Sinne	 der	 maßgebenden	 tariflichen	 Bestimmun
gen	des	TVL	

 sehr	 gute	 Kenntnisse,	 Erfahrungen	 und	 sicherer	 Umgang	
mit	Datenbanken	und	SQL	

 sicherer	Umgang	mit	MS	Office	Produkten,	 insbesondere	
Excel	und	PowerPoint	

 ausgeprägtes	Verständnis	 für	 Webtechnologien,	 insbeson
dere	 für	 die	Analyse	 und	 Konzeptionierung	 von	 	 statisti
schen	 Informationsportalen;	 Erfahrungen	 in	 der	 Webpro
grammierung	 unter	 Nutzung	 von	 z.	 B.	 HTML,	 XHTML,	
Java	oder	PHP	sind	von	Vorteil	

 analytische	 Fähigkeiten	 verbunden	 mit	 ausgezeichnetem	
Verständnis	für	Zahlen	und	einer	ausgeprägten	Endprodukt
orientierung	

 methodenorientierte	Denk	und	Handlungsweise	sowie	Fle
xibilität	bei	der	Einarbeitung	in	neue	Gebiete	und	Themen,	
strukturelles	 und	 konzeptionelles	 Denken,	 sowie	 ausge
prägte	Planungsund	Organisationsfähigkeit	

 ausgeprägte	 Präsentations	 und	 kommunikative	 Fähigkei
ten,	 selbständige	 Arbeitsweise	 und	 überdurchschnittliche	
Leistungsbereitschaft	

 Kenntnisse	und	Erfahrungen	in	deskriptiver	Statistik,	spe
zielle	Kenntnisse	in	der	Verarbeitung	großer	Datenmengen,	
komplexer	Anfragen	 und	 deren	 visualisierter	 Darstellung	

Hinweis:	
Die	Stelle	ist	grundsätzlich	für	eine	Teilzeitbeschäftigung	und	
auch	für	Berufseinsteiger	geeignet.	
Schwerbehinderte	Menschen	nach	Maßgabe	des	§	2	SGB	 IX	
werden	bei	gleicher	Eignung	bevorzugt	berücksichtigt.	
Ihre	ausführliche	Bewerbung	ggf.	einschließlich	einer	Einver
ständniserklärung	zur	Einsichtnahme	in	die	Personalakte	rich
ten	Sie	bitte	bis	zum	19.12.2011	an	das	

Ministerium	für	Bildung,	Jugend		
und	Sport	des	Landes	Brandenburg		

Referat	13		
HeinrichMannAllee	107		

14473	Potsdam.		

mailto:christina.gratkowski@senbwf.berlin.de
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Das	Staatliche	Schulamt	Brandenburg	an	der	Havel	beab
sichtigt,	vorbehaltlich	des	Vorliegens	der	haushaltsrechtlichen	
Voraussetzungen,	zum	nächst	möglichen	Termin	die	Stelle	

der	stellvertretenden	Schulleiterin	oder	
des	stellvertretenden	Schulleiters	

an	der	
CarlvonOssietzkyOberschule		

mit	angegliederter	Primarstufe	Werder	(Havel)		
Unter	den	Linden	11		
14542	Werder	(Havel)		

zu	besetzen.	

Aufgaben	
Selbstständige	 und	 eigenverantwortliche	 Wahrnehmung	 der	
Aufgaben	 gemäß	 Geschäftsverteilungsplan;	 Vertretung	 der	
Schulleiterin	oder	des	Schulleiters	bei	Abwesenheit	oder	Ver
hinderung;	Unterstützung	der	Schulleiterin	oder	des	Schullei
ters	 bei	 der	 Wahrnehmung	 ihrer	 oder	 seiner	 Aufgaben;	 Zu
sammenwirken	 mit	 den	 Lehrkräften,	 Eltern	 sowie	 Schülerin
nen	und	Schülern.	

Voraussetzungen	
Befähigung	für	die	Laufbahn	des	Lehrers	für	die	Sekundarstufe	I;	
mehrjährige	Bewährung	in	der	Unterrichtspraxis	in	der	Sekun
darstufe	I.	

Anforderungen	
Ausgeprägte	 Fähigkeit	 und	 Bereitschaft	 zur	 kollegialen	 Zu
sammenarbeit	 sowie	 zum	 engen	 Zusammenwirken	 mit	 der	
Schulleiterin	 oder	 dem	 Schulleiter	 und	 den	 Mitwirkungsgre
mien;	gutes	Durchsetzungs	und	Organisationsvermögen;	hohe	
Belastbarkeit;	 gute	 Kenntnisse	 des	 brandenburgischen	 Schul
rechts;	 der	Nachweis	 einer	Qualifikation	 auf	dem	Gebiet	 des	
Schulmanagements	ist	erwünscht.	

Weitere	Hinweise	
Die	Stelle	kann	mit	 einer	Beamtin	oder	einem	Beamten	oder	
mit	 tariflich	 Beschäftigten	 besetzt	 werden.	 Sie	 ist	 mit	 Besol
dungsgruppe	A	14	BbgBesG	zuzüglich	Amtszulage	oder	Ent
geltgruppe	14	TVL	zuzüglich	Amtszulage	bewertet.	Eine	Be
förderung	in	das	entsprechende	Amt	oder	eine	Höhergruppie
rung	kann	erst	nach	Erfüllen	der	schullaufbahnrechtlichen	und	
sonstigen	 beamtenrechtlichen	 Voraussetzungen	 erfolgen.	 Die	
Bewerbung	von	Frauen	ist	erwünscht.	Schwerbehinderte	Men
schen	nach	Maßgabe	des	§	2	SGB	IX	werden	bei	gleicher	Eig
nung	bevorzugt	berücksichtigt.	

Bewerbungen	
Schriftliche	 Bewerbungen	 mit	 den	 üblichen	 Unterlagen	 sind	
innerhalb	von	vier	Wochen	nach	Veröffentlichung	dieser	Aus
schreibung	im	Amtsblatt	des	Ministeriums	für	Bildung,	Jugend	
und	Sport	zu	richten	an	das	

Staatliche	Schulamt	Brandenburg	an	der	Havel		
Der	Leiter		

Magdeburger	Straße	45		
14770	Brandenburg	an	der	Havel.		

Das	Staatliche	Schulamt	Eberswalde	beabsichtigt,	vorbehalt
lich	des	Vorliegens	der	haushaltsrechtlichen	Voraussetzungen,	
die	Stelle	als	

Schulleiterin	oder	Schulleiter		
der	Grundschule	„Georg	Büchner“	Joachimsthal		

Brunoldstraße	15b		
16247	Joachimsthal		

zum	01.08.2012	neu	zu	besetzen.	

Aufgaben:	
1.		 Leitung	der	Schule	auf	kollegialer	Grundlage;	
2.		 Vertretung	der	Schule	nach	außen	 in	enger	Zusammenar

beit	mit	dem	Schulträger;	
3.		 Zusammenwirken	 mit	 Lehrerinnen	 und	 Lehrern,	 Eltern,	

Schülerinnen	und	Schülern	auf		gute	Unterrichts	und	Ar
beitsbedingungen;	

4.		 Sicherung	einer	geordneten	Unterrichts	und	Erziehungsar
beit;	

5.		 Unterstützung	und	Leitung	von	Gremien	zur	Mitwirkung	der	
Eltern,	der	Schülerinnen	und	Schüler	und	der	Lehrkräfte.	

Die	 Bewerberinnen	 und	 Bewerber	 sollten	 über	 folgende	
Voraussetzungen	verfügen:	
1.		 Befähigung	 für	die	Laufbahn	des	Lehrers	 für	die	Primar

stufe;	
2.		 Mehrjährige	Bewährung	in	der	Unterrichtspraxis;	
3.		 Ausgeprägte	Fähigkeit	und	Bereitschaft	

 zur	kollegialen	Zusammenarbeit,	
 zur	 Innovation	 in	 der	 Unterrichts	 und	 Erziehungsar

beit	an	der	Schule,	
 zum	engen	Zusammenwirken	mit	dem	Schulträger,	der	

Schulaufsicht	und	den	Mitwirkungsgremien;	
4.		 Durchsetzungs	und	Organisationsvermögen,	hohe	Belast

barkeit;	
5.		 Umfassende	Kenntnisse	des	brandenburgischen	Schulrechts;	
6.		 Umfassende	Kenntnisse	über	die	Leitung	und	Organisation	

des	Schulbetriebes;	der	Abschluss	einer	Qualifikation	auf	
dem	Gebiet	des	Schulmanagements	ist	erwünscht.	

Die	Stelle	kann	mit	einer/m	Beamtin/en	oder	mit	einer/m	tarif
lich	Beschäftigten	besetzt	werden.	Sie	ist	mit	der	Besoldungs
gruppe	A	13	BBesG	zzgl.	Amtszulage	bzw.	Entgeltgruppe	13	
TVL	zzgl.	Amtszulage	bewertet.	
Das	Amt	als	Schulleiterin	bzw.	Schulleiter	wird	gemäß	§	120	
Landesbeamtengesetz	bzw.	gemäß	§	31	TVL	bis	zur	Höchst
dauer	 von	 zwei	 Jahren	 auf	 Probe	 übertragen.	 Eine	 Beförde
rung/Höhergruppierung	kann	erst	nach	Erfüllen	der	schullauf
bahnrechtlichen	 und	 sonstigen	 beamtenrechtlichen	Vorausset
zungen	erfolgen.	
Bewerbungen	von	Frauen	sind	ausdrücklich	erwünscht.	Schwerbe
hinderte	werden	bei	gleicher	Eignung	bevorzugt	berücksichtigt.	
Bewerbungen	sind	innerhalb	von	vier	Wochen	nach	Veröffent
lichung	dieser	Ausschreibung	zu	richten	an	das	

Staatliche	Schulamt	Eberswalde		
Herr	Habelt		

Tramper	Chaussee	6		
16225	Eberswalde.		
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Das	Staatliche	Schulamt	Frankfurt	(Oder)	beabsichtigt,	vor
behaltlich	 des	 Vorliegens	 der	 haushaltsrechtlichen	 Vorausset
zungen,	folgende	Stellen	neu	zu	besetzen:	

1.		 Schulleiterin	bzw.	Schulleiter	an	der	
Grundschule	I	Beeskow	
Breite	Straße	25a	
15848	Beeskow	

	Besetzung	zum	01.08.2012	

2.		 Schulleiterin	bzw.	Schulleiter	an	der	
Grundschule	Am	Botanischen	Garten	
Bergstraße	122	
15230	Frankfurt	(Oder)	

	Besetzung	zum	nächst	möglichen	Termin	

Aufgaben:	
a)	 Leitung	der	Schule	auf	kollegialer	Grundlage;	
b)	 Vertretung	der	Schule	nach	außen	 in	enger	Zusammenar

beit	mit	dem	Schulträger;	
c)		 Zusammenwirken	 mit	 Lehrerinnen	 und	 Lehrern,	 Eltern,	

Schülerinnen	und	Schülern	 auf	gute	Unterrichts	und	Ar
beitsbedingungen;	

d)	 Sicherung	einer	geordneten	Unterrichts	und	Erziehungsar
beit;	

e)	 Unterstützung	und	Leitung	von	Gremien	zur	Mitwirkung	der	
Eltern,	der	Schülerinnen	und	Schüler	und	der	Lehrkräfte.	

Die	 Bewerberinnen	 und	 Bewerber	 sollten	 über	 folgende	
Voraussetzungen	verfügen:	
1.	 	 Befähigung	 für	die	Laufbahn	des	Lehrers	 für	die	Primar

stufe;	
2.		 Mehrjährige	Bewährung	in	der	Unterrichtspraxis;	
3.		 Die	Fähigkeit	und	Bereitschaft	

 zur	kollegialen	Zusammenarbeit,	
 zur	 Innovation	 in	 der	 Unterrichts	 und	 Erziehungsar

beit	an	der	Schule,	
 zum	engen	Zusammenwirken	mit	dem	Schulträger,	der	

Schulaufsicht	und	den	Mitwirkungsgremien;	
4.		 Durchsetzungs	und	Organisationsvermögen,	Belastbarkeit;	
5.		 fundierte	Kenntnisse	der	vorliegenden	Regelungen	und	Be

dingungen	 für	 die	 Gestaltung	 und	 Entwicklung	 der	 bran
denburgischen	Schule;	

6.		 Umfassende	Kenntnisse	über	die	Leitung	und	Organisation	
des	Schulbetriebes;	der	Abschluss	einer	Qualifikation	auf	
dem	Gebiet	des	Schulmanagements	ist	erwünscht.	

Die	 Stellen	 können	 mit	 Beamten	 oder	 tariflich	 Beschäftigten	
besetzt	werden.	Sie	sind	mit	Besoldungsgruppe	A	13		BBesG	
zuzüglich	Amtszulage	bzw.	Entgeltgruppe	13	TVL	zuzüglich	
Amtszulage	bewertet.	
Das	Amt	als	Schulleiterin	bzw.	Schulleiter	wird	gemäß	§	120	
Landesbeamtengesetz	bzw.	gemäß	§	31	TVL	bis	zur	Höchst
dauer	von	zwei	Jahren	auf	Probe	übertragen.	Eine	Beförderung/	
Höhergruppierung	 in	 das	 entsprechende	Amt	 kann	 erst	 nach	
Erfüllen	der	schullaufbahnrechtlichen	und	sonstigen	beamten
rechtlichen	Voraussetzungen	erfolgen.	
Bewerbungen	von	Frauen	sind	ausdrücklich	erwünscht.	Schwer
behinderte	werden	bei	gleicher	Eignung	bevorzugt	berücksich
tigt.	

Bewerbungen	 sind	 unter	 Angabe	 der	 angestrebten	 Funktion	
innerhalb	 von	 4	 Wochen	 nach	 Veröffentlichung	 dieser	 Aus
schreibungen	zu	richten	an	das	

Staatliche	Schulamt	Frankfurt	(Oder)		
Herrn	Gerhard	Kranz		

GerhardNeumannStraße	3		
15236	Frankfurt	(Oder).		

Stellenausschreibungen	für	den	Auslandsschuldienst	

Qualifikation:	
1.	und	2.	Staatsexamen	für	die	Sekundarstufe	II	oder	die	Lehr
befähigung	 für	 die	 Sekundarstufe	 II	 in	 den	 Fächern	 Deutsch	
und/oder	einer	modernen	Fremdsprache	

Bewerbungsfrist:	 31.01.2012	

Arbeitsbeginn:	 01.08.2012	

	Zweitausschreibung	
Die	folgende	Stelle	als	Fachberaterin/Koordinatorin	bzw.	Fach
berater/Koordinator	für	Chile	mit	Dienstsitz	in	Santiago	ist	zu	
besetzen.	

Die	 gesamte	 Tätigkeit	 als	 Fachberaterin/Koordinatorin	 bzw.	
Fachberater/Koordinator	 erfolgt	 in	 großer	 Selbstständigkeit	
und	Eigenverantwortung	und	bietet	erfahrenen	und	engagierten	
Lehrkräften	die	Chance	einer	höchst	interessanten	Auslandstä
tigkeit.	

Anforderungsprofil:	
 1.	 und	2.	Staatsexamen	 für	 die	Sekundarstufe	 II	 oder	 ein	

gleichwertiges	 Diplom	 in	 den	 Fächern	 Deutsch	 und/oder	
einer	modernen	Fremdsprache	

 umfangreiche	Kenntnisse	der	Didaktik	und	Methodik	von	
Deutsch	als	Fremdsprache	

 mehrjährige	 funktionsstellenbezogene	 Erfahrungen	 in	
Deutschland	und/oder	im	Auslandsschuldienst	

 profunde	Erfahrungen	in	der	Erwachsenenbildung		
 einschlägige	Verwaltungserfahrungen,	fundierte	PCKennt

nisse	(MS	Office)	und	Erfahrungen	in	der	Gestaltung	von	
WebSeiten	

 Verhandlungsgeschick	 im	 Umgang	 mit	 den	 chilenischen	
Stellen	

 Hohes	 Maß	 an	 sozialer	 und	 interkultureller	 Kompetenz;	
Flexibilität	und	Geschick	im	Umgang	mit	Mitarbeitern	

 Hohes	Maß	an	Mobilität	und	Belastbarkeit	
 Beamter/in	auf	Lebenszeit	im	Schuldienst	oder	unbefristet	

angestellte	Lehrkräfte	
 Grundkenntnisse	in	Spanisch	

Arbeitgeberleistungen:	
Finanzielle	Regelungen	ADLK/BPLK	

Tätigkeitsprofil:	
 Abschlussbezogene	Betreuung	des	Unterrichts	Deutsch	als	

Fremdsprache	(DaF)	an	Schulen	in	Chile	sowie	die	fachli
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che	und	organisatorische	Koordinierung	und	Betreuung	der	
dort	eingesetzten	Programmlehrkräfte	(BPLK)	

 Vorbereitung,	Beantragung	und	Durchführung	von	Prüfun
gen	zum	Sprachdiplom	der	Kultusministerkonferenz	(KMK)	

 Beratung	aller	Partnerschulen	der	Bundesrepublik	Deutsch
land	 in	Chile	 in	 enger	Zusammenarbeit	mit	 dem	Goethe
Institut	 (PaschSchulen)	 hinsichtlich	 der	 Einführung	 und	
fachlichen	Begleitung	des	DSDProgramms	

 Zusammenarbeit	mit	Mittlern	(DAAD,	GI,	PAD	u.	ä.)	
 Zusammenarbeit	 mit	 und	 Beratung	 der	 Erziehungsbehör

den	 in	 allen	 Fragen	 den	 Deutschunterricht	 mit	 DSDAb
schluss	betreffend	(Curriculumentwicklung,	Lehrerfortbil
dung,	Abschlüsse	u.	ä.)	

 Durchführung	von	eigenem	Unterricht	
 Reisetätigkeit	

Bewerbungsverfahren:	
Wenn	Sie	bereits	in	die	Bewerberdatei	der	Zentralstelle	aufge
nommen	sind,	teilen	Sie	bitte	Ihr	Interesse	am	Einsatz	als	Fach
beraterin/Fachberater	der	Zentralstelle	schriftlich	(formlos)	mit.	
Wichtig:	 Informieren	 Sie	 bitte	 auch	 mit	 einem	 gesonderten	
Schreiben	das	im	Ministerium	für	Bildung,	Jugend	und	Sport	
des	 Landes	 Brandenburg	 zuständige	 Mitglied	 des	 BundLän
derAusschuss	 für	 schulische	Arbeit	 im	Ausland	 (BLASchA)	
über	Ihre	Bewerbung.	

Sollten	Sie	sich	neu	auf	diese	Stelle	bewerben,	richten	Sie	bitte	
Ihre	Bewerbung	auf	dem	Dienstweg	über	die	Schulleitung,	das	
zuständige	Schulamt	und	das	Ministerium	für	Bildung,	Jugend	
und	Sport	des	Landes	Brandenburg	an	das	

Bundesverwaltungsamt	 	 Zentralstelle	 für	 das	Auslandsschul
wesen		ZfA	3	
50728	Köln	

Eine	 Kopie	 Ihrer	 Bewerbungsunterlagen	 schicken	 Sie	 bitte	
gleichzeitig	unmittelbar	an	die	Zentralstelle.	Eine	weitere	Aus
fertigung	richten	Sie	bitte	unbedingt	gleichzeitig	an	das	im	Mi
nisterium	für	Bildung,	Jugend	und	Sport	des	Landes	Branden
burg	zuständige	Mitglied	des	BundLänderAusschuss	für	schu
lische	Arbeit	im	Ausland	(BLASchA):	

Anschrift:	

Ministerium	für	Bildung,	Jugend	und	Sport	
Herrn	Karl	Fisher	
Abteilung	3	
HeinrichMannAllee	107	
14473	Potsdam	

Eine	Berücksichtigung	der	Bewerbung	kann	nur	bei	rechtzeiti
gem	 Eingang	 der	 vollständigen	 Bewerbungsunterlagen	 (Frei
stellung,	dienstliche	Beurteilung)	auf	dem	Dienstweg	erfolgen.	
Bewerbungsunterlagen	 erhalten	 Sie	 über	 die	 oben	 genannte	
Adresse	oder	über	die	Homepage	der	Zentralstelle	(www.aus
landsschulwesen.de).	
Das	Bundesverwaltungsamt	hat	sich	Frauenförderung	zum	Ziel	
gesetzt.	Daher	werden	Bewerbungen	von	Frauen	besonders	be
grüßt.	 Schwerbehinderte	 Menschen	 werden	 bei	 gleicher	 Eig
nung	vorrangig	berücksichtigt.	Es	wird	lediglich	ein	Mindest
maß	an	körperlicher	Eignung	verlangt.	

	Drittbewerber	sind	zulässig	

Ansprechpartner:	
rolf.kohorst@bva.bund.de	
Tel.:	018883581434,	0221	758	1434	

Besondere	Hinweise:	
Das	Bewerberprofil	soll	eine	zunächst	sechsjährige	Regelein
satzzeit	ermöglichen	

Qualifikation:	
1.	und	2.	Staatsexamen	für	die	Sekundarstufe	II	oder	die	Lehr
befähigung	 für	 die	 Sekundarstufe	 II	 in	 den	 Fächern	 Deutsch	
und/oder	einer	modernen	Fremdsprache	

Bewerbungsfrist:	 31.01.2012	

Arbeitsbeginn:	 01.08.2012	

	Drittausschreibung	
Die	folgende	Stelle	als	Fachberaterin/Koordinatorin	bzw.	Fach
berater/Koordinator	 für	 die	 beiden	 südlichen	 Bundesstaaten	
Brasiliens	in	Porto	Alegre/Brasilien	ist	zu	besetzen.	

Die	 gesamte	 Tätigkeit	 als	 Fachberaterin/Koordinatorin	 bzw.	
Fachberater/Koordinator	 erfolgt	 in	 großer	 Selbstständigkeit	
und	Eigenverantwortung	und	bietet	erfahrenen	und	engagierten	
Lehrkräften	die	Chance	einer	höchst	interessanten	Auslandstä
tigkeit.	

Anforderungsprofil:	
 1.	 und	2.	Staatsexamen	 für	 die	Sekundarstufe	 II	 oder	 ein	

gleichwertiges	 Diplom	 in	 den	 Fächern	 Deutsch	 und/oder	
einer	modernen	Fremdsprache	

 umfangreiche	Kenntnisse	der	Didaktik	und	Methodik	von	
Deutsch	als	Fremdsprache	

 mehrjährige	 funktionsstellenbezogene	 Erfahrungen	 in	
Deutschland	und/oder	im	Auslandsschuldienst	

 profunde	Erfahrungen	in	der	Erwachsenenbildung		
 einschlägige	Verwaltungserfahrungen,	fundierte	PCKennt

nisse	(MS	Office)	und	Erfahrungen	in	der	Gestaltung	von	
WebSeiten	

 Verhandlungsgeschick	im	Umgang	mit	den	brasilianischen	
Stellen	

 Hohes	 Maß	 an	 sozialer	 und	 interkultureller	 Kompetenz;	
Flexibilität	und	Geschick	im	Umgang	mit	Mitarbeitern	

 Hohes	Maß	an	Mobilität	und	Belastbarkeit	
 Beamter/in	auf	Lebenszeit	im	Schuldienst	oder	unbefristet	

angestellte	Lehrkräfte	
 Grundkenntnisse	in	Portugiesisch	

Arbeitgeberleistungen:	
Finanzielle	Regelungen	ADLK/BPLK	

Tätigkeitsprofil:	
 Abschlussbezogene	Betreuung	des	Unterrichts	Deutsch	als	

Fremdsprache	(DaF)	an	brasilianischen	Schulen	sowie	die	
fachliche	und	organisatorische	Koordinierung	und	Betreu

mailto:rolf.kohorst@bva.bund.de
http:landsschulwesen.de
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ung	der	dort	eingesetzten	Programmlehrkräfte	(BPLK)	und	
Ortskräfte	(OK)	

 Beratung	 der	 Schulen	 hinsichtlich	 der	 Einführung	 von	
Deutschprüfungen	 (in	 enger	 Zusammenarbeit	 mit	 dem	
GoetheInstitut	(GI)	

 Vorbereitung,	Beantragung	und	Durchführung	von	Prüfun
gen	zum	Sprachdiplom	der	Kultusministerkonferenz	(KMK)	

 Beratung	aller	Partnerschulen	der	Bundesrepublik	Deutsch
land	in	Brasilien	in	enger	Zusammenarbeit	mit	dem	Goe
theInstitut	 (PaschSchulen)	 hinsichtlich	 der	 Einführung	
und	fachlichen	Begleitung	des	DSDProgramms	

 Zusammenarbeit	mit	Mittlern	(DAAD,	GI,	PAD	u.	ä.)	
 Zusammenarbeit	mit	und	Beratung	der	brasilianischen	Er

ziehungsbehörden	 in	 allen	 Fragen	 den	 Deutschunterricht	
mit	 DSDAbschluss	 betreffend	 (Curriculumentwicklung,	
Lehrerfortbildung,	Abschlüsse	u.	ä.)	

 Durchführung	von	eigenem	Unterricht	
 Reisetätigkeit	

Bewerbungsverfahren:	
Wenn	Sie	bereits	in	die	Bewerberdatei	der	Zentralstelle	aufge
nommen	sind,	teilen	Sie	bitte	Ihr	Interesse	am	Einsatz	als	Fach
beraterin/Fachberater	der	Zentralstelle	schriftlich	(formlos)	mit.	
Wichtig:	 Informieren	 Sie	 bitte	 auch	 mit	 einem	 gesonderten	
Schreiben	das	im	Ministerium	für	Bildung,	Jugend	und	Sport	
des	 Landes	 Brandenburg	 zuständige	 Mitglied	 des	 BundLän
derAusschuss	 für	 schulische	Arbeit	 im	Ausland	 (BLASchA)	
über	Ihre	Bewerbung.	
Sollten	Sie	sich	neu	auf	diese	Stelle	bewerben,	richten	Sie	bitte	
Ihre	Bewerbung	auf	dem	Dienstweg	über	die	Schulleitung,	das	
zuständige	Schulamt	und	das	Ministerium	für	Bildung,	Jugend	
und	Sport	des	Landes	Brandenburg	an	das	

Bundesverwaltungsamt	 	 Zentralstelle	 für	 das	Auslandsschul
wesen		ZfA	3	
50728	Köln	

Eine	 Kopie	 Ihrer	 Bewerbungsunterlagen	 schicken	 Sie	 bitte	
gleichzeitig	unmittelbar	an	die	Zentralstelle.	Eine	weitere	Aus
fertigung	richten	Sie	bitte	unbedingt	gleichzeitig	an	das	im	Mi
nisterium	für	Bildung,	Jugend	und	Sport	des	Landes	Branden
burg	 zuständige	 Mitglied	 des	 BundLänderAusschuss	 für	
schulische	Arbeit	im	Ausland	(BLASchA):	

Anschrift:	

Ministerium	für	Bildung,	Jugend	und	Sport	
Herrn	Karl	Fisher	
Abteilung	3	
HeinrichMannAllee	107	
14473	Potsdam	

Eine	Berücksichtigung	der	Bewerbung	kann	nur	bei	rechtzeiti
gem	 Eingang	 der	 vollständigen	 Bewerbungsunterlagen	 (Frei
stellung,	dienstliche	Beurteilung)	auf	dem	Dienstweg	erfolgen.	
Bewerbungsunterlagen	 erhalten	 Sie	 über	 die	 oben	 genannte	
Adresse	oder	über	die	Homepage	der	Zentralstelle	(www.aus
landsschulwesen.de).	
Das	Bundesverwaltungsamt	hat	sich	Frauenförderung	zum	Ziel	
gesetzt.	Daher	werden	Bewerbungen	von	Frauen	besonders	be
grüßt.	 Schwerbehinderte	 Menschen	 werden	 bei	 gleicher	 Eig

nung	vorrangig	berücksichtigt.	Es	wird	lediglich	ein	Mindest
maß	an	körperlicher	Eignung	verlangt.	

	Drittbewerber	sind	zulässig	

Ansprechpartner:	
rolf.kohorst@bva.bund.de	
Tel.:	01888	358	1434,	0221	758	1434	

Besondere	Hinweise:	
Das	Bewerberprofil	soll	eine	sechsjährige	Regeleinsatzzeit	er
möglichen.	

Qualifikation:	
1.	und	2.	Staatsexamen	für	die	Sekundarstufe	II	oder	die	Lehr
befähigung	 für	 die	 Sekundarstufe	 II	 in	 den	 Fächern	 Deutsch	
und/oder	einer	modernen	Fremdsprache	

Bewerbungsfrist:	 31.12.2011	

Arbeitsbeginn:	 01.09.2012	

Die	folgende	Stelle	als	Fachberaterin/Koordinatorin	bzw.	Fach
berater/Koordinator	in	Shanghai/China	ist	zu	besetzen.	

Die	 gesamte	 Tätigkeit	 als	 Fachberaterin/Koordinatorin	 bzw.	
Fachberater/Koordinator	 erfolgt	 in	 großer	 Selbstständigkeit	
und	Eigenverantwortung	und	bietet	erfahrenen	und	engagierten	
Lehrkräften	die	Chance	einer	höchst	interessanten	Auslandstä
tigkeit.	

Anforderungsprofil:	
 1.	 und	2.	Staatsexamen	 für	 die	Sekundarstufe	 II	 oder	 ein	

gleichwertiges	 Diplom	 in	 den	 Fächern	 Deutsch	 und/oder	
einer	modernen	Fremdsprache	

 umfangreiche	Erfahrungen	mit	Deutsch	als	Fremdsprache	
 mehrjährige	 funktionsstellenbezogene	 Erfahrungen	 in	

Deutschland	und/oder	im	Auslandsschuldienst,	die	die	Be
werberin/den	Bewerber	befähigen,	das	sich	im	Aufbau	be
findliche	DSDNetzwerk	in	China	zu	planen,	zu	organisie
ren	und	umzusetzen	

 profunde	Erfahrungen	in	der	Erwachsenenbildung	
 Bereitschaft,	 im	 Rahmen	 des	 Lehrerentsendeprogramms	

Führungsverantwortung	zu	übernehmen	
 Hohes	Maß	an	Kooperations	und	Teamfähigkeit	
 fundierte	PCKenntnisse	(MS	Office)	
 Verhandlungsgeschick	im	Umgang	mit	den	staatlichen	chi

nesischen	Stellen	
 hohe	interkulturelle	Kompetenz	
 Beamter/in	auf	Lebenszeit	im	Schuldienst	oder	unbefristet	

angestellte	Lehrkräfte	

Arbeitgeberleistungen:	
Finanzielle	Regelungen	ADLK/BPLK	

Tätigkeitsprofil:	
 Abschlussbezogene	Betreuung	des	Unterrichts	Deutsch	als	

Fremdsprache	 (DaF)	 an	 chinesischen	 Schulen	 sowie	 die	

mailto:rolf.kohorst@bva.bund.de
http:landsschulwesen.de
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fachliche	 und	 organisatorische	 Koordination	 und	 Betreu
ung	der	dort	eingesetzten	Programmlehrkräfte	(PLK)	

 Vorbereitung,	Beantragung	und	Durchführung	von	Prüfun
gen	zum	Sprachdiplom	der	Kultusministerkonferenz	

 Beratung	aller	Partnerschulen	der	Bundesrepublik	Deutsch
land	 in	China	hinsichtlich	der	Einführung	und	 fachlichen	
Begleitung	des	DSDProgramms	

 Zusammenarbeit	 mit	 Mittlerorganisationen	 (DAAD,	 GI,	
PAD	u.	ä.)	

 Zusammenarbeit	 mit	 allen	 Institutionen,	 die	 in	 China	 für	
den	Deutschunterricht	verantwortlich	sind.	

 Beratung	der	 chinesischen	Erziehungsbehörden	bezüglich	
der	DSDPrüfungen	und	aller	anderen	Aspekte	des	Deutsch
unterrichts	(Curriculumentwicklung,	Lehrerfortbildung,	Ab
schlüsse	u.	ä.)	

 Durchführung	von	eigenem	Unterricht	an	den	zu	betreuen
den	Schulen	auch	zu	Hospitationszwecken	

Bewerbungsverfahren:	
Wenn	Sie	bereits	in	die	Bewerberdatei	der	Zentralstelle	aufge
nommen	sind,	teilen	Sie	bitte	Ihr	Interesse	am	Einsatz	als	Fach
beraterin/Fachberater	der	Zentralstelle	schriftlich	(formlos)	mit.	
Wichtig:	 Informieren	 Sie	 bitte	 auch	 mit	 einem	 gesonderten	
Schreiben	das	im	Ministerium	für	Bildung,	Jugend	und	Sport	
des	 Landes	 Brandenburg	 zuständige	 Mitglied	 des	 BundLän
derAusschuss	 für	 schulische	Arbeit	 im	Ausland	 (BLASchA)	
über	Ihre	Bewerbung.	
Sollten	Sie	sich	neu	auf	diese	Stelle	bewerben,	richten	Sie	bitte	
Ihre	Bewerbung	auf	dem	Dienstweg	über	das	zuständige	Schul
amt	 und	 das	 Ministerium	 für	 Bildung,	 Jugend	 und	 Sport	 des	
Landes	Brandenburg	an	das	

Bundesverwaltungsamt	 	 Zentralstelle	 für	 das	Auslandsschul
wesen		ZfA	3	
50728	Köln	

Eine	 Kopie	 Ihrer	 Bewerbungsunterlagen	 schicken	 Sie	 bitte	
gleichzeitig	unmittelbar	an	die	Zentralstelle.	Eine	weitere	Aus
fertigung	richten	Sie	bitte	unbedingt	gleichzeitig	an	das	im	Mi
nisterium	für	Bildung,	Jugend	und	Sport	des	Landes	Branden
burg	 zuständige	 Mitglied	 des	 BundLänderAusschuss	 für	
schulische	Arbeit	im	Ausland	(BLASchA):	

Anschrift:	

Ministerium	für	Bildung,	Jugend	und	Sport	
Herrn	Karl	Fisher	
Abteilung	3	
HeinrichMannAllee	107	
14473	Potsdam	

Eine	Berücksichtigung	der	Bewerbung	kann	nur	bei	rechtzeiti
gem	 Eingang	 der	 vollständigen	 Bewerbungsunterlagen	 (Frei
stellung,	dienstliche	Beurteilung)	auf	dem	Dienstweg	erfolgen.	
Bewerbungsunterlagen	 erhalten	 Sie	 über	 die	 oben	 genannte	
Adresse	oder	über	die	Homepage	der	Zentralstelle	(www.aus
landsschulwesen.de).	
Das	Bundesverwaltungsamt	hat	sich	Frauenförderung	zum	Ziel	
gesetzt.	Daher	werden	Bewerbungen	von	Frauen	besonders	be
grüßt.	 Schwerbehinderte	 Menschen	 werden	 bei	 gleicher	 Eig
nung	vorrangig	berücksichtigt.	Es	wird	lediglich	ein	Mindest
maß	an	körperlicher	Eignung	verlangt.	

Ansprechpartner:	
für	Informationen	zur	Stelle:	ruediger.hocke@bva.bund.de	
Tel.:	018883581440	
für	Informationen	zum	Bewerbungsverfahren:	
Marita	Hannemann	
Tel.:	0221	758	1455	

Besondere	Hinweise:	
Das	Bewerberprofil	soll	eine	zunächst	sechsjährige	Regelein
satzzeit	ermöglichen.	

Qualifikation:	
1.	und	2.	Staatsexamen	für	die	Sekundarstufe	II	oder	die	Lehr
befähigung	für	die	Sekundarstufe	 II	 in	den	Fächern	Deutsch	
und/oder	einer	modernen	Fremdsprache	

Bewerbungsfrist:	 31.12.2011	

Arbeitsbeginn:	 01.09.2012	

Die	folgende	Stelle	als	Fachberaterin/Koordinatorin	bzw.	Fach
berater/Koordinator	in	Peking/China	ist	zu	besetzen.	

Die	 gesamte	 Tätigkeit	 als	 Fachberaterin/Koordinatorin	 bzw.	
Fachberater/Koordinator	 erfolgt	 in	 großer	 Selbstständigkeit	
und	Eigenverantwortung	und	bietet	erfahrenen	und	engagierten	
Lehrkräften	die	Chance	einer	höchst	interessanten	Auslandstä
tigkeit.	

Anforderungsprofil:	
 1.	 und	2.	Staatsexamen	 für	 die	Sekundarstufe	 II	 oder	 ein	

gleichwertiges	 Diplom	 in	 den	 Fächern	 Deutsch	 und/oder	
einer	modernen	Fremdsprache	

 umfangreiche	 Erfahrungen	 mit	 Deutsch	 als	 Fremdspra
che	

 mehrjährige	 funktionsstellenbezogene	 Erfahrungen	 in	
Deutschland	und/oder	im	Auslandsschuldienst,	die	die	Be
werberin/den	Bewerber	befähigen,	das	sich	im	Aufbau	be
findliche	DSDNetzwerk	in	China	zu	planen,	zu	organisie
ren	und	umzusetzen	

 profunde	Erfahrungen	in	der	Erwachsenenbildung	
 Bereitschaft,	 im	 Rahmen	 des	 Lehrerentsendeprogramms	

Führungsverantwortung	zu	übernehmen	
 Hohes	Maß	an	Kooperations	und	Teamfähigkeit	
 fundierte	PCKenntnisse	(MS	Office)	
 Verhandlungsgeschick	im	Umgang	mit	den	staatlichen	chi

nesischen	Stellen	
 hohe	interkulturelle	Kompetenz	
 Beamter/in	auf	Lebenszeit	im	Schuldienst	oder	unbefristet	

angestellte	Lehrkräfte	

Arbeitgeberleistungen:	
Finanzielle	Regelungen	ADLK/BPLK	

Tätigkeitsprofil:	
 Abschlussbezogene	Betreuung	des	Unterrichts	Deutsch	als	

Fremdsprache	 (DaF)	 an	 chinesischen	 Schulen	 sowie	 die	
fachliche	 und	 organisatorische	 Koordination	 und	 Betreu
ung	der	dort	eingesetzten	Programmlehrkräfte	(PLK)	
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 Vorbereitung,	Beantragung	und	Durchführung	von	Prüfun
gen	zum	Sprachdiplom	der	Kultusministerkonferenz	

 Beratung	aller	Partnerschulen	der	Bundesrepublik	Deutsch
land	 in	China	hinsichtlich	der	Einführung	und	 fachlichen	
Begleitung	des	DSDProgramms	

 Zusammenarbeit	 mit	 Mittlerorganisationen	 (DAAD,	 GI,	
PAD	u.	ä.)	

 Zusammenarbeit	 mit	 allen	 Institutionen,	 die	 in	 China	 für	
den	Deutschunterricht	verantwortlich	sind.	

 Beratung	der	 chinesischen	Erziehungsbehörden	bezüglich	
der	DSDPrüfungen	und	aller	anderen	Aspekte	des	Deutsch
unterrichts	(Curriculumentwicklung,	Lehrerfortbildung,	Ab
schlüsse	u.	ä.)	

 Durchführung	von	eigenem	Unterricht	an	den	zu	betreuen
den	Schulen	auch	zu	Hospitationszwecken	

Bewerbungsverfahren:	
Wenn	Sie	bereits	in	die	Bewerberdatei	der	Zentralstelle	aufge
nommen	sind,	teilen	Sie	bitte	Ihr	Interesse	am	Einsatz	als	Fach
beraterin/Fachberater	der	Zentralstelle	schriftlich	(formlos)	mit.	
Wichtig:	 Informieren	 Sie	 bitte	 auch	 mit	 einem	 gesonderten	
Schreiben	das	im	Ministerium	für	Bildung,	Jugend	und	Sport	
des	 Landes	 Brandenburg	 zuständige	 Mitglied	 des	 BundLän
derAusschuss	 für	 schulische	Arbeit	 im	Ausland	 (BLASchA)	
über	Ihre	Bewerbung.	
Sollten	Sie	sich	neu	auf	diese	Stelle	bewerben,	richten	Sie	bitte	
Ihre	Bewerbung	auf	dem	Dienstweg	über	das	zuständige	Schul
amt	 und	 das	 Ministerium	 für	 Bildung,	 Jugend	 und	 Sport	 des	
Landes	Brandenburg	an	das	

Bundesverwaltungsamt	 	 Zentralstelle	 für	 das	Auslandsschul
wesen		ZfA	3	
50728	Köln	

Eine	 Kopie	 Ihrer	 Bewerbungsunterlagen	 schicken	 Sie	 bitte	
gleichzeitig	unmittelbar	an	die	Zentralstelle.	Eine	weitere	Aus

fertigung	richten	Sie	bitte	unbedingt	gleichzeitig	an	das	im	Mi
nisterium	für	Bildung,	Jugend	und	Sport	des	Landes	Branden
burg	 zuständige	 Mitglied	 des	 BundLänderAusschuss	 für	
schulische	Arbeit	im	Ausland	(BLASchA):	

Anschrift:	

Ministerium	für	Bildung,	Jugend	und	Sport	
Herrn	Karl	Fisher	
Abteilung	3	
HeinrichMannAllee	107	
14473	Potsdam	

Eine	Berücksichtigung	der	Bewerbung	kann	nur	bei	rechtzeiti
gem	 Eingang	 der	 vollständigen	 Bewerbungsunterlagen	 (Frei
stellung,	dienstliche	Beurteilung)	auf	dem	Dienstweg	erfolgen.	
Bewerbungsunterlagen	 erhalten	 Sie	 über	 die	 oben	 genannte	
Adresse	oder	über	die	Homepage	der	Zentralstelle	(www.aus
landsschulwesen.de).	
Das	Bundesverwaltungsamt	hat	sich	Frauenförderung	zum	Ziel	
gesetzt.	Daher	werden	Bewerbungen	von	Frauen	besonders	be
grüßt.	 Schwerbehinderte	 Menschen	 werden	 bei	 gleicher	 Eig
nung	vorrangig	berücksichtigt.	Es	wird	lediglich	ein	Mindest
maß	an	körperlicher	Eignung	verlangt.	

Ansprechpartner:	
für	Informationen	zur	Stelle:	ruediger.hocke@bva.bund.de	
Tel.:	018883581440	
für	Informationen	zum	Bewerbungsverfahren:	
Marita	Hannemann	
Tel.:	0221	758	1455	

Besondere	Hinweise:	
Das	Bewerberprofil	soll	eine	zunächst	sechsjährige	Regelein
satzzeit	ermöglichen.	
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